
1. Hauptstück 
Gemeinsame Bestimmungen

§ 1 Sitzungen und Versammlungen  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _2
§ 2 Sitzungseinladung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _2
§ 3 Befangenheit   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _2
§ 4 Vorsitz   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _2
§ 5 Behandlung des Beratungsgegenstandes   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _2
§ 6 Beschlussfähigkeit und Abstimmung  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _2
§ 7 Niederschrift   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _3
§ 8 Vollzug der Beschlüsse   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _3
§ 9 Verwaltungsdienst   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _3
§ 10 Ehrungen   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _3
§ 11 Verlust und Aberkennung eines Dienstgrades   _  _  _  _  _  _  _  _3
§ 12 Aberkennung eines Ehrendienstgrades oder einer 

Ehrenmitgliedschaft  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _3
§ 13 Dienstkleidung und Dienstgrade   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _4
§ 14 Besondere Dienstgrade   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _4
§ 15 Verhalten im Dienst und in der Öffentlichkeit   _  _  _  _  _  _  _  _7

2. Hauptstück
Freiwillige Feuerwehren und 

Betriebsfeuerwehren

§ 16 Freiwillige Feuerwehr   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _4
§ 17 Aufnahme in die Feuerwehr   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _4
§ 18 Feuerwehrpass   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _5
§ 19 Feuerwehrjugend   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _5
§ 20 Reservestand   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _5
§ 21 Ende der Mitgliedschaft   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _5
§ 22 Mitgliederversammlung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _6
§ 23 Feuerwehrkommandant, Feuerwehrkommandant-
  stellvertreter und Leiter des Verwaltungsdienstes   _  _  _  _  _  _6
§ 24 Feuerwehrkommando   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _6
§ 25 Chargen und Sonderdienstgrade   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _6
§ 26 Chargensitzung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _7
§ 27 Dienstsiegel   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _7
§ 28 Rechte und Pflichten der Mitglieder   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _7
§ 29 Einsatz   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _8
§ 30 Einsatzleiter    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _8
§ 31 Ausbildung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _9
§ 32 Mannschafts- und Ausrüstungsstand   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _9
§ 33 Dienstaufsicht   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _9
§ 34 Betriebsfeuerwehr   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _9

3. Hauptstück 
NÖ Landesfeuerwehrverband

§ 35 Allgemeines  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _9
§ 36 Einteilung des Landes in Feuerwehrviertel und 

Feuerwehrbezirke   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _9
§ 37 Weitere Funktionäre des NÖ Landesfeuerwehrverbandes   _9
§ 38 Landesfeuerwehrrat  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 10
§ 39 Landesfeuerwehrkommandant,  

Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter   _  _  _  _  _  _  _  _ 10
§ 40 Ausschüsse und Arbeitsausschüsse  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 10
§ 41 Vollzug der Beratungsergebnisse der Ausschüsse   _  _  _  _  _ 10
§ 42 Landesfeuerwehrkommando und Geschäftsstelle 

des NÖ Landesfeuerwehrverbandes   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 10
§ 43 Feuerwehrviertelvertreter   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 11
§ 44 Bezirksfeuerwehrkommandant   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 11
§ 45 Bezirksfeuerwehrkommando   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 11
§ 46 Abschnittsfeuerwehrkommandant  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 11
§ 47 Abschnittsfeuerwehrkommando   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 12
§ 48 Bezirksfeuerwehrtag, Abschnittsfeuerwehrtag   _  _  _  _  _  _  _ 12

4. Hauptstück 
Rechnungs- und Kassagebarung

 § 49 Rechnungswesen, Voranschlag und  
Rechnungsabschluss   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 12

 § 50 Rechnungsprüfer   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 12 
 § 51 Gebarung der Aufgaben des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 13
 § 52 Gebarungsprüfung innerhalb des NÖ 

Landesfeuerwehrverbandes   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 13
 § 53 Rechnungs- und Kassagebarung der Bezirks- und 

Abschnittsfeuerwehrkommanden   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 13
 § 54 Rechnungs- und Kassagebarung der Feuerwehren   _  _  _  _ 13

5. Hauptstück 
Wahlordnung

§ 55 Allgemeines    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 13
§ 56 Wahlleitungen   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 13
§ 57 Wahlkuvert, Stimmzettel, Wahlurne und Wahlzelle   _  _  _  _ 14
§ 58 Wählerverzeichnis   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 14
§ 59 Auflegung des Wählerverzeichnisses    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 14
§ 60 Durchführung der Wahl   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 15
§ 61 Niederschrift der Wahl (Wahlmeldeblatt)   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 15

Dienst-, Geschäfts- und Wahlordnung der Feuerwehren und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

NÖ Feuerwehrordnung
(NÖ FO)

Die nachstehende Dienst-, Geschäfts- und Wahlordnung gemäß §§ 43, 51 und 69 NÖ Feuerwehrgesetz 2015 wurde vom Landes-
feuerwehrverband am 24. Juni 2016 erlassen sowie von der Landesregierung am 5. Juli 2016 genehmigt.

Dienst-, Geschäfts- und Wahlordnung der Feuerwehren und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes („NÖ Feuerwehrordnung“), Auflage 11/2016

Niederösterreichischer
LandesfeuerwehrverbandInformation gemäß §§ 43, 51 und 69 des NÖ Feuerwehrgesetz 2015

Seite  1

 ZUM HERAUSNEHMEN

W
er

bu
ng

www.ist-das-noch-gesund.at

GESUND?

Denk ist
nochdas

Individuelle Gesundheitsvorsorge

für mein gesundes Maß aller Dinge. 

Gesundes_mass_210x280abf.indd   1 12.10.2016   10:17:14



6. Hauptstück 
Disziplinarordnung

§ 62 Disziplinarvergehen    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 16
§ 63 Disziplinarstrafen   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 16
§ 64 Zusammentreffen von Disziplinarvergehen   _  _  _  _  _  _  _  _ 16
§ 65 Verjährung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 16
§ 66 Disziplinaranwalt   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 16
§ 67 Disziplinarorgane   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 16
§ 68 Verteidiger    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 17
§ 69 Zustellungen an den Beschuldigten   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 17
§ 70 Einstellung des Disziplinarverfahrens vor
  Durchführung einer Verhandlung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 17

§ 71 Verhandlung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 17
§ 72 Vertagung und Unterbrechung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 18
§ 73 Disziplinarerkenntnis   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 18
§ 74 Beschwerde   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 18
§ 75 Suspendierung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 18
§ 76 Ausfertigung   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 18

7. Hauptstück 
Schlussbestimmungen

§ 77 Geschlechtsspezifische Bezeichnungen   _  _  _  _  _  _  _ 18
§ 78 Übergangs- und Schlussbestimmungen   _  _  _  _  _  _  _ 18

1. Hauptstück
Gemeinsame Bestimmungen

 §1 Sitzungen und Versammlungen
Die Bestimmungen der §§ 2 bis 8 gelten sinngemäß für alle 
Sitzungen und Versammlungen bei den Feuerwehren und 
im NÖ Landesfeuerwehrverband, sofern in den folgenden 
Bestimmungen nichts anderes festgelegt ist.

 §2 Sitzungseinladung
(1) Die Einladungen sind zeitgerecht zu versenden.
(2) Jeder Einladung ist die Tagesordnung beizulegen. In die 

Tagesordnung ist jeweils auch ein Punkt „Allfälliges“ auf-
zunehmen. Gelangen unter diesem Punkt der Tagesord-
nung Angelegenheiten zur Beschlussfassung, die in der 
Tagesordnung selbst nicht vorgesehen waren, so muss 
– so ferne ein stimmberechtigtes Mitglied dies verlangt - 
die Beschlussfassung ausgesetzt werden.

(3) Alle Anträge sind den stimmberechtigten Mitgliedern 
möglichst zeitgerecht zuzustellen. Ergänzungsanträge 
sind – soweit dies zeitlich möglich und sinnvoll ist - zu 
berücksichtigen. Darüber entscheidet der Vorsitzende.

 §3 Befangenheit
Mitglieder haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthal-
ten und ihre Vertretung zu veranlassen:

1. in Sachen, an denen sie selbst, ihr Ehegatte oder Le-
benspartner, ein Verwandter in auf- oder absteigender 
Linie beteiligt sind;

2. in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder Pfle-
gekinder, ihres Mündels oder Pflegebefohlenen;

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet 
sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen.

 §4 Vorsitz
(1) Der Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzung, hand-

habt die Geschäftsordnung und ist für einen ordnungs-
gemäßen Ablauf der Sitzung verantwortlich. 

(2) Wenn ein Sitzungsteilnehmer vom Beratungsgegenstand 
abweicht, so kann er vom Vorsitzenden aufgefordert wer-
den, „zur Sache“ zu sprechen. 

(3) Der Vorsitzende ist berechtigt, einen Sitzungsteilnehmer, 
der die Beratungen stört, nach wiederholter fruchtloser 
Ermahnung, der Sitzung zu verweisen.

(4) Der Vorsitzende hat bezüglich des Sitzungsablaufes fol-
gende Reihenfolge zu beachten:

 1. Eröffnung der Sitzung
 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Genehmigung der letzten Niederschrift
 5. Behandlung von Anträgen auf Berichtigung von
  Niederschriften
 6. Berichte
 7. Beratungen in der Reihenfolge der festgesetzten 
  Tagesordnung
 8. Allfälliges
 9. Ende der Sitzung

 §5 Behandlung des Beratungsgegenstandes
(1) Die Behandlung eines Beratungsgegenstandes beginnt 

mit der Darstellung des Sachverhaltes durch den Vorsit-
zenden oder einen vom Vorsitzenden beauftragten Be-
richterstatter.

(2) Sodann ist vom Vorsitzenden die Beratung über den An-
trag zu eröffnen. Der Vorsitzende erteilt das Wort.

(3) Nach Abschluss der Beratungen erteilt der Vorsitzende 
dem Berichterstatter das Schlusswort; nach diesem er-
folgt die Abstimmung.

 §6 Beschlussfähigkeit und Abstimmung
(1) Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens die 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
Wird diese Zahl nicht erreicht, so ist eine, eine halbe 
Stunde später stattfindende Sitzung, ohne Rücksicht auf 
die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder, beschlussfä-
hig. Darauf ist in der Einberufung hinzuweisen. Ist auf 
der Tagesordnung einer Sitzung eine Beschlussfassung 
nicht vorgesehen, sondern dient diese lediglich anderen 
Zwecken (Berichterstattung, Mitteilungen u.a.), so ist 
eine Beschlussfähigkeit nicht erforderlich.

(2) Abstimmungen finden durch Erheben der Hand statt. Be-
schlüsse werden mit mehr als der Hälfte der Stimmen ge-
fasst. Eine Stimmenthaltung ist nicht zu berücksichtigen.

 Mit Stimmzettel ist nur abzustimmen, wenn der Vorsit-
zende oder 1/3 der anwesenden stimmberechtigten Feu-
erwehrmitglieder dies verlangen.

(3) Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben, eine Stimm-
rechtsübertragung ist nicht zulässig. Jedes Mitglied hat 
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nur eine Stimme.
(4) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

sitzenden. Falls er sich der Stimme enthält, gilt der An-
trag als abgelehnt.

(5) In dringenden Fällen kann die Abstimmung auch im 
Umlauf (schriftlich, per Fax oder E-Mail u. ä.) durchge-
führt werden.

 §7 Niederschrift
(1) Von allen Sitzungen und Versammlungen sind Nieder-

schriften aufzunehmen. 
(2) Die Niederschrift bei den Sitzungen wird durch eine vom 

Vorsitzenden beauftragten Person verfasst.
(3) Die Niederschrift hat die Namen der Anwesenden, die 

erledigten Geschäftsfälle und die kurze Bezeichnung des 
Tagesordnungspunktes sowie die gefassten Beschlüsse zu 
enthalten. Die Niederschrift ist den stimmberechtigten 
Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen und nach Genehmi-
gung in der nächsten Sitzung vom Vorsitzenden und der 
mit der Aufnahme der Niederschrift betrauten Person zu 
unterfertigen.

 §8 Vollzug der Beschlüsse
Jeder Beschluss eines Organes des Landesfeuerwehrverban-
des oder der Feuerwehr ist vom Kommandanten zu vollzie-
hen. Dieser kann auch eine andere Person mit dem Vollzug 
betrauen. Ist der Vollzug des Beschlusses unmöglich oder 
unterbleibt der Vollzug aus anderen Gründen, so ist diese An-
gelegenheit auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
zuständigen Gremiums zu setzen.

 §9 Verwaltungsdienst
(1) Zur Unterstützung der Kommandanten bei allen Verwal-

tungsangelegenheiten der Feuerwehr und des Bezirks- 
oder Abschnittsfeuerwehrkommandos ist der Verwal-
tungsdienst eingerichtet.

 Soweit in der Dienstanweisung „Dienstpostenplan“ vorge-
sehen, können vom Kommandanten ein Stellvertreter des 
Leiters des Verwaltungsdienstes bzw. Gehilfen ernannt 
werden. Diese sind dem Leiter des Verwaltungsdienstes 
unterstellt.

(2) Der Leiter des Verwaltungsdienstes ist für die Agenden des 
Schriftverkehrs einschließlich der Statistiken und die Füh-
rung der Kassageschäfte verantwortlich. Jede Auszahlung 
bedarf einer Anordnung des Kommandanten.

(3) Von jeder Feuerwehr sind Aufzeichnungen über die Mit-
glieder, die alle notwendigen Angaben enthalten, in Form 
eines Standesbuches mittels EDV, weiters über das In-
ventar sowie über Einsätze, Ausbildungen und sonstige 
wichtige Vorkommnisse, zu führen. Näheres wird durch 
Dienstanweisung des Landesfeuerwehrkommandanten 
bestimmt.

(4) Alle Rechnungsunterlagen sind 10 Jahre lang aufzubewah-
ren. Sonstige Aufbewahrungsfristen sind durch Dienstan-
weisung des Landesfeuerwehrkommandanten zu regeln.

(5) Der Dienstweg im Bereiche des NÖ Landesfeuerwehr-
verbandes führt über das Feuerwehrkommando, das Ab-
schnittsfeuerwehrkommando und das Bezirksfeuerwehr-
kommando zum NÖ Landesfeuerwehrkommando. Er ist, 
sofern durch Dienstanweisung des Landesfeuerwehr-
kommandanten nichts anderes bestimmt wird, oder bei 

Gefahr im Verzug, in allen Fällen einzuhalten. Kann bei 
Gefahr im Verzug der Dienstweg nicht eingehalten wer-
den, hat eine nachträgliche Information zu erfolgen. Jedes 
dienstliche Schreiben ist vom zuständigen Kommandan-
ten bzw. einem von ihm beauftragten Feuerwehrmitglied 
zu zeichnen.

 §10 Ehrungen
(1) Eine Persönlichkeit, die sich um das Feuerwehrwesen 

besonders verdient gemacht hat, kann durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung zu einem Ehrenmitglied der 
Feuerwehr bzw. durch Beschluss des Landesfeuerwehr-
rates zum Ehrenmitglied des Landesfeuerwehrverbandes 
ernannt werden.

(2) Funktionäre, Konsulenten des Landesfeuerwehrverban-
des, Sachbearbeiter des Landesfeuerwehrkommandos, 
Führungskräfte der Sonderdienste und Chargen, die sich 
besonders verdient gemacht haben, können bei Ausschei-
den aus ihrer Funktion vom Kommandanten zu Ehren-
dienstgraden in ihren zuletzt innegehabten Dienstgraden 
ernannt werden, wenn sie folgende Voraussetzungen er-
füllen:
a) anrechenbare Dienstzeit von mindestens fünfund-

zwanzig Jahren im aktiven Dienst, wobei vom Erfor-
dernis einer 25jährigen Dienstzeit abgesehen werden 
kann, wenn die Aufnahme als aktives Mitglied nach 
Vollendung des 40. Lebensjahres erfolgt ist, oder Über-
stellung in die Reserve gem. § 20 Abs. 1 und

b) fünfjährige Tätigkeit in der zuletzt innegehabten 
Funktion.

 Dem jeweiligen Dienstgrad wird die Bezeichnung „Eh-
ren…“ vorangestellt

 §11 Verlust und Aberkennung eines Dienstgrades
(1) Ein Feuerwehrmitglied, das nicht mehr in seiner einge-

teilten Funktion tätig ist, verliert den mit dieser Funktion 
verbundenen Dienstgrad mit Beendigung der Funktion. 
Übernimmt das Feuerwehrmitglied keine neue Funktion, 
ist es je nach absolvierter Dienstzeit in die Mannschafts-
dienstgrade einzuordnen bzw. kann höchstens der Dienst-
grad eines in der Löschgruppe eingeteilten Löschmeisters 
getragen werden. Im übrigen kann ein Ehrendienstgrad 
gemäß den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 verliehen wer-
den.

(2)  Die Aberkennung eines Dienstgrades richtet sich nach 
den Bestimmungen der Disziplinarordnung.

 §12 Aberkennung eines Ehrendienstgrades oder einer Ehren-
  mitgliedschaft

(1) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung 
eines Ehrendienstgrades oder einer Ehrenmitgliedschaft 
entgegengestanden wären oder setzt der Beliehene nach-
träglich ein solches Verhalten, so kann der Ehrendienstgrad 
oder die Ehrenmitgliedschaft über Antrag des Kommandan-
ten aberkannt werden.

(2) Die Aberkennung des Ehrendienstgrades oder der Ehren-
mitgliedschaft ist von der Mitgliederversammlung oder dem 
Landesfeuerwehrrat auf Verbandsebene zu beschließen. 
Der Beschluss ist bei einer Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder mit einer Mehrheit von zumindest 
zwei Drittel zu fassen. Die Aberkennung ist dem Feuerwehr-
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mitglied bzw. Ehrenmitglied schriftlich mitzuteilen.
 §13 Dienstkleidung und Dienstgrade

(1) Die Dienstkleidung wird eingeteilt in:
- Dienstbekleidung
- Einsatzbekleidung
- Sonderbekleidung
- Bekleidung der Feuerwehrjugend

(2) Näheres über das Aussehen und die Trageweise wird 
durch Dienstanweisung des Landesfeuerwehrkomman-
danten geregelt.

(3) Funktionäre, Konsulenten des Landesfeuerwehrrates, 
Mitglieder der Sonderdienste und Bedienstete in der Ge-
schäftsstelle des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und der 
NÖ Landes-Feuerwehrschule tragen die gleiche Dienst-
kleidung wie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. 
Näheres über das Aussehen und die Trageweise, aber auch 
über Abweichungen von der Dienstkleidung der Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehren und die Dienstgrade 
werden durch Dienstanweisung des Landesfeuerwehr-
kommandanten geregelt.

 §14 Besondere Dienstgrade
(1) Vom Landesfeuerwehrkommandanten bzw. vom Präsi-

denten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes 
verliehene Dienstgrade können im Dienst bei den Freiwil-
ligen Feuerwehren getragen werden. Aus diesen Dienst-
graden können keine Ansprüche auf Funktionen inner-
halb der Freiwilligen Feuerwehr abgeleitet werden.

(2) Die beim Landesfeuerwehrkommando und in der NÖ 
Landes-Feuerwehrschule tätigen Bediensteten führen die 
Dienstgradbezeichnungen nach Maßgabe der Dienstan-
weisung des Landesfeuerwehrkommandanten. Sie tragen 
auf dem hinteren Teil des Blusenaufschlages bzw. der Auf-
schiebeschlaufen das Landeswappen. Alle übrigen Abzei-
chen, wie Schulterspange, Kokarde, Knöpfe usw. werden 
entsprechend dem Dienstgrad in gleicher Form - sinnge-
mäß wie von den Feuerwehrmitgliedern der Freiwilligen 
Feuerwehren - getragen.

(3) Konsulenten des Landesfeuerwehrverbandes, Sachbearbei-
ter des Landesfeuerwehrkommandos und Führungskräfte 
der Sonderdienste führen zur Bekleidung der Freiwilligen 
Feuerwehr die Dienstgradabzeichen jenes Dienstgrades, 
der ihnen vom Landesfeuerwehrkommandanten verliehen 
wurde. Im Übrigen gilt Abs. 2 sinngemäß.

(4) Der Landesfeuerwehrkommandant kann für besondere 
Funktionen im Bereiche des Landesfeuerwehrverbandes 
und der Feuerwehren - über Vorschlag bzw. nach Anhö-
rung des sachlich zuständigen Vorgesetzten - Feuerwehr-
mitgliedern auf die Dauer der Funktionsperiode Dienst-
grade verleihen.

 §15 Verhalten im Dienst und in der Öffentlichkeit
(1) Feuerwehrmitglieder haben sich im Dienst und in der Öf-

fentlichkeit korrekt zu verhalten. Ihre Dienstkleidung hat 
den Vorschriften zu entsprechen.

(2) Feuerwehrmitglieder haben - unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Verpflichtungen – die Befehle und Anord-
nungen der zuständigen Vorgesetzten zu befolgen. Die 
Befolgung kann verweigert werden, wenn die Weisung 
von einem unzuständigen Vorgesetzten erteilt wurde, 
oder wenn die Befolgung der Weisung gegen strafgesetz-

liche Vorschriften verstoßen würde.
(3) Als Dienstvorschrift für das Verhalten im Dienst, in der Öf-

fentlichkeit und bei der Annahme von Einladungen und 
Geschenken gelten die diesbezüglichen Dienstanweisun-
gen des Landesfeuerwehrkommandanten.

2. Hauptstück

Freiwillige Feuerwehren und 
Betriebsfeuerwehren

 §16 Freiwillige Feuerwehr
(1) Die im Feuerwehrregister eingetragenen Freiwilligen Feu-

erwehren in Niederösterreich sind Körperschaften des Öf-
fentlichen Rechts und haben unmittelbar nach vollzoge-
ner Eintragung in das Feuerwehrregister den geordneten 
Dienstbetrieb aufzunehmen.

(2) Die erforderlichen Funktionäre sind für die jeweils laufen-
de Funktionsperiode nach Maßgabe der gesetzlichen Re-
gelungen zu wählen bzw. zu ernennen. Chargen und Sach-
bearbeiter werden vom Feuerwehrkommandanten für die 
jeweils laufende Funktionsperiode ernannt.

(3) Jede Feuerwehr ist örtlich, sachlich und personell als Ein-
heit zu führen, soweit sie nicht gemäß Abs. 5 in Feuerwa-
chen gegliedert ist.

 Für den Einsatz und die hiefür erforderliche Ausbildung für 
Hilfeleistungen bei Bränden, Gefahren und Katastrophen 
ist sie in Gruppen und – sofern es der Mannschaftsstand 
zulässt - auch in Züge einzuteilen. Die personelle Zutei-
lung hat namentlich zu erfolgen. Nähere Bestimmungen 
über die Gliederung werden durch Dienstanweisung des 
Landesfeuerwehrkommandanten geregelt.

(4) Eine Gruppe besteht personell aus einem Gruppenkom-
mandanten und mindestens acht Feuerwehrmitgliedern.

 Ein Zug besteht personell aus dem Zugskommandanten, 
dem Zugtrupp und mindestens zwei Gruppen.

 Als Fahrzeug für eine motorisierte Gruppe bzw. einen mo-
torisierten Zug gelten alle nach den Baurichtlinien gebau-
ten und ausgerüsteten Feuerwehrfahrzeuge.

(5) Die Gliederung der Feuerwehr in Feuerwachen ist mög-
lich, wenn die Größe der Gemeinde bzw. geographische 
Gegebenheiten dies erfordern. Die Gliederung in Feuer-
wachen ist von der Mitgliederversammlung nach Zustim-
mung der Gemeinde zu beschließen. Der Bezirksfeuer-
wehrkommandant ist anzuhören. Der Beschluss über die 
Gliederung in Feuerwachen ist dem NÖ Landesfeuerwehr-
kommando zu übersenden.

 Die Stärke einer Feuerwache muss zumindest 9 aktive Mit-
glieder umfassen.

 Die Feuerwache wird vom Feuerwachekommandant ge-
führt, welcher vom Feuerwehrkommandanten nach Bera-
tung im Feuerwehrkommando ernannt wird.

 Die Bezeichnung hat zu lauten: Freiwillige Feuerwehr und 
Name der Gemeinde sowie Feuerwache mit Namen der 
Ortschaft bzw. des Ortsteiles.

 §17 Aufnahme in die Feuerwehr
(1) Personen, welche die Eignung gemäß § 40 Abs. 3 NÖ FG 

2015 besitzen, können über ein Ansuchen - nach Beratung 
im Feuerwehrkommando - in die Feuerwehr als Mitglied 
gemäß § 40 Abs. 1. Z 1 bis 3 NÖ FG 2015 aufgenommen 
werden. Das Ansuchen ist an den Feuerwehrkomman-
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danten zu richten. Vor Beratung im Feuerwehrkommando 
ist die persönliche Eignung des Bewerbers (z.B. Tauglich-
keit) festzustellen. Ein Strafregisterauszug (nicht älter als 3 
Monate) ist auf Verlangen des Feuerwehrkommandanten 
vorzulegen. Liegen alle Voraussetzungen für die Aufnahme 
vor, so hat der Feuerwehrkommandant innerhalb von drei 
Monaten über das Ansuchen zu entscheiden. Die Aufnah-
me kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.

(2) Das neu aufgenommene Feuerwehrmitglied hat vor ver-
sammelter Mannschaft in die Hand des Feuerwehrkom-
mandanten die Erfüllung der ihm zukommenden Pflich-
ten zu geloben. Die Gelöbnisformel lautet:

 „Ich gelobe, meinen Dienst als Freiwilliges Feuerwehrmit-
glied stets gewissenhaft zu erfüllen, meinen Vorgesetzten 
gehorsam zu sein, Disziplin zu halten und wenn notwen-
dig auch mein Leben einzusetzen, um meinen Mitmen-
schen zu helfen. Gott zur Ehr´, dem Nächsten zur Wehr.“

(3) Dem Feuerwehrmitglied sind Vordienstzeiten in anderen 
Freiwilligen Feuerwehren, Betriebs- oder Berufsfeuer-
wehren anzurechnen. Mannschaftsdienstgrade aufgrund 
von Vordienstzeiten und Dienstgrade, welche vom Lan-
desfeuerwehrkommandanten verliehen wurden, werden 
bei Überstellung in eine andere Feuerwehr weiter getra-
gen.

(4) Bei wichtigen Gründen kann der Feuerwehrkommandant 
nach Beratung im Feuerwehrkommando Chargen, Sach-
bearbeitern und eingeteilten Feuerwehrmitgliedern eine 
Beurlaubung über den Zeitraum von vier Wochen bis zu 
einem Jahr gewähren.

(5) Die Aufnahme von Feuerwehrmitgliedern sowie jede Än-
derung der Mitgliedschaft ist unverzüglich dem Landes-
feuerwehrverband im Wege der elektronischen Datenver-
arbeitung zu melden.

(6) Die Mitgliedschaft bei einer Betriebsfeuerwehr oder Be-
rufsfeuerwehr schließt die Mitgliedschaft bei einer Freiwil-
ligen Feuerwehr nicht aus (echte Doppelmitgliedschaft), 
die Mitgliedschaft bei mehreren Freiwilligen Feuerwehren 
ist unzulässig.

 Ein Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr kann jedoch 
auf eigenen Wunsch von einer anderen Freiwilligen Feu-
erwehr zur Erbringung von Einsatzleistungen herangezo-
gen werden. Dazu bedarf es der Zustimmung beider Feu-
erwehrkommandanten. Für ein allfälliges Fehlverhalten 
haftet der Rechtsträger jener Feuerwehr, für den das Mit-
glied die Einsatzleistung erbringt. Eine gesonderte Über-
prüfung der persönlichen Eignung ist nicht erforderlich. 
Diese Mitglieder haben keinen Sitz und keine Stimme in 
der Mitgliederversammlung sowie kein aktives oder pas-
sives Wahlrecht in dieser Feuerwehr. Es ist ausschließlich 
der von der Stammfeuerwehr verliehene Dienstgrad zu 
tragen.

 §18 Feuerwehrpass
Jedem Feuerwehrmitglied gemäß § 40 Abs. 1 Z 1 bis 3 NÖ FG 
2015 ist ein Feuerwehrpass auszustellen. Der Feuerwehrpass 
dient dem Nachweis der Identität des Inhabers und der Mit-
gliedschaft zu einer Feuerwehr. Form, Aussehen und Inhal-
te des Feuerwehrpasses sind in einer Dienstanweisung des 
Landesfeuerwehrkommandanten zu regeln.

 §19 Feuerwehrjugend

(1) Kinder und Jugendliche können in die Freiwillige Feuer-
wehr mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, unter 
sinngemäßer Anwendung des § 40 Abs. 3 NÖ FG 2015, auf-
genommen werden.

(2) Sie sind im Rahmen der Feuerwehr in gesonderten Grup-
pen als Feuerwehrjugendgruppe zu führen und auf den 
aktiven Dienst geistig und körperlich durch entsprechen-
de Ausbildung und Übungen vorzubereiten. Diese Ausbil-
dung umfasst eine feuerwehrfachliche Ausbildung, eine 
allgemeine Feuerwehrjugendarbeit, körperliche Ertüch-
tigung (Sport und sportliche Bewerbe) sowie Spiele zur 
Förderung der Kameradschaft.

(3) Die Ausbildung der Mitglieder der Feuerwehrjugend kann 
auch gemeinsam mit einer anderen Feuerwehr erfolgen. Der 
Abschnittsfeuerwehrkommandant ist davon zu informieren.

(4) Die fachliche Aufsicht, die Betreuung und die Ausbildung 
der Feuerwehrjugend obliegen dem Feuerwehrkomman-
danten, der sich hiezu des von ihm ernannten Jugendbe-
treuers bedienen kann.

(5) Nähere Bestimmungen über das Eintrittsalter, die Orga-
nisation, Führung, Bekleidung und Ausbildung werden 
durch Dienstanweisungen des Landesfeuerwehrkom-
mandanten festgelegt.

 Nach Aufnahme in die Feuerwehr ist in feierlichem Rah-
men vom Mitglied der Feuerwehrjugend nachfolgendes 
Versprechen abzulegen:

 „Ich verspreche, dass ich alles tun will, ein treues Mitglied 
der Feuerwehrjugend zu sein, Kameradschaft zu halten 
und gehorsam zu sein, vor allem aber meinen Mitmen-
schen in der Not zu helfen, getreu unserem Wahlspruch 
„Einer für alle und alle für Einen.“

 Die Überstellung von Mitgliedern der Feuerwehrjugend 
in den aktiven Dienst hat durch den Feuerwehrkomman-
danten frühestens ab dem vollendeten 15. Lebensjahr 
und spätestens mit vollendetenm 16. Lebensjahr mit Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters zu erfolgen.

(6) Jugendbetreuer müssen bei der Bestellung in die Funktion 
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

 §20 Reservestand
(1) Die Überstellung in die Reserve erfolgt:

a) bei Erreichen der Altersgrenze gemäß § 40 Abs. 3 NÖ 
FG 2015,

b) über Ansuchen von aktiven Feuerwehrmitgliedern mit 
mindestens 25 Dienstjahren, jedoch erst nach Vollen-
dung des 50. Lebensjahres,

c) bei Verlust der persönlichen Eignung für den aktiven 
Feuerwehrdienst.

(2) Die Überstellung gemäß Abs. 1 lit. b und c erfolgt durch 
den Feuerwehrkommandanten.

(3) Feuerwehrmitglieder des Reservestandes behalten das 
Recht zum Tragen der Dienstkleidung und verbleiben im 
Genuss aller Wohlfahrtseinrichtungen der Feuerwehr und 
des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Den Dienstgrad legt 
der Feuerwehrkommandant fest, wobei dieser nicht hö-
her sein darf als der zuletzt innegehabte Dienstgrad.

 §21 Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr endet
a) durch Tod,
b) durch Austritt aus der Feuerwehr, wobei eine schriftliche 
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Austrittserklärung an den Feuerwehrkommandanten ab-
zugeben ist,

c) durch Ausschluss gemäß § 76 NÖ FG 2015.

§22 Mitgliederversammlung
(1) Der Mitgliederversammlung obliegen neben den in § 41 

Abs. 5 NÖ FG 2015 aufgezählten Aufgaben:
a) Festlegung der Wertgrenze bis zur der der Feuerwehr-

kommandant bei Anschaffungen alleine zeichnungs-
berechtigt ist,

b) Aberkennung eines Ehrendienstgrades
(2) Der Feuerwehrkommandant hat die Mitgliederversamm-

lung mindestens 14 Tage vor der Sitzung schriftlich unter 
Anführung einer Tagesordnung einzuberufen. Die Mit-
gliederversammlung hat im ersten Quartal eines jeden 
Jahres und zumindest einmal jährlich stattzufinden. Zu 
der Mitgliederversammlung sind alle Feuerwehrmitglie-
der gemäß § 40 Abs. 1 Z 1 bis 4 NÖ FG 2015 einzuladen.

(3) Der Feuerwehrkommandant hat überdies eine Mitglie-
derversammlung binnen 14 Tagen einzuberufen, wenn 
dies schriftlich unter Angabe eines Grundes vom Feuer-
wehrkommando, vom Bürgermeister oder von mindes-
tens einem Drittel der Stimmberechtigten gefordert wird.

(4) An der Mitgliederversammlung dürfen aktive Mitglieder, 
Mitglieder der Feuerwehrjugend, Mitglieder der Reserve, 
Ehrenmitglieder, Vertreter der Gemeinde und vorgesetzte 
Funktionäre sowie besonders geladene Personen teilneh-
men.

(5) Stimmberechtigt sind alle Feuerwehrmitglieder gemäß § 
40 Abs. 1 Z 1 bis 3 NÖ FG 2015, die das 15. Lebensjahr voll-
endet haben.

 §23 Feuerwehrkommandant, Feuerwehrkommandant-
  stellvertreter und Leiter des Verwaltungsdienstes

(1) Der Feuerwehrkommandant ist Dienstvorgesetzter aller 
Feuerwehrmitglieder, diese haben seinen Anordnungen 
Folge zu leisten.

(2) Die für die Funktion des Feuerwehrkommandanten und 
des (der) Feuerwehrkommandantstellvertreter(s) sowie 
für den Leiter des Verwaltungsdienstes erforderlichen 
Ausbildungen werden in einer Dienstanweisung des Lan-
desfeuerwehrkommandanten näher geregelt.

(3) Dem Feuerwehrkommandanten obliegen neben den im 
NÖ FG 2015 aufgezählten Aufgaben noch insbesondere:
a) die Beförderung von Feuerwehrmitgliedern gemäß 

den Bestimmungen der Dienstanweisung „Dienstklei-
dung und Dienstgrade“,

b) Vollziehung der Bestimmungen über Verlust und Ab-
erkennung von Dienstgraden,

c) Kontakt mit den zuständigen Behörden, den Organen 
der öffentlichen Sicherheit, mit anderen Einsatzorga-
nisationen und mit den für das Funktionieren der Ge-
meinschaft erforderlichen Organisationen zu halten,

d) Vorsitz in der Mitgliederversammlung und in der 
Dienstbesprechung sowie bei Sitzungen des Feuer-
wehrkommandos und der Chargen,

e) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
f) Unterfertigung aller ausgehenden Schriftstücke,
g) Unterfertigung aller Schriftstücke, welche die Vermö-

gensverwaltung betreffen, gemeinsam mit einem wei-
teren Mitglied des Feuerwehrkommandos, ausgenom-

men Anschaffungen laut § 22 Abs. 1 Z a,
h) Vorschlagsrecht für die Vergabe von Auszeichnungen 

und Ehrungen,
i) Umsetzung der Weisungen der Organe des Landesfeu-

erwehrverbandes.
(4) Darüber hinaus hat der Feuerwehrkommandant alle An-

gelegenheiten zu besorgen, die nicht durch das NÖ FG 
2015 oder die NÖ Feuerwehrordnung ausdrücklich einem 
anderen Organ zugewiesen werden.

(5) Der Feuerwehrkommandantstellvertreter ist auch Vorge-
setzter aller Feuerwehrmitglieder und in dieser Funktion 
an die Anordnungen des Feuerwehrkommandanten ge-
bunden.

(6) Der Feuerwehrkommandant kann alle Feuerwehrmitglie-
der zu Dienstbesprechungen einberufen.

 §24 Feuerwehrkommando
(1) Zur Führung der Feuerwehr bedient sich der Feuerwehr-

kommandant des Feuerwehrkommandos.
 Dieses besteht aus:

a) dem Feuerwehrkommandanten,
b) dem (den) Feuerwehrkommandantstellvertreter(n),
c) dem Leiter des Verwaltungsdienstes.

(2) Dem Feuerwehrkommando obliegen neben den im NÖ 
FG 2015 und der NÖ Feuerwehrordnung aufgezählten 
Aufgaben insbesondere noch:
a) die Beschlussfassung über die vom Feuerwehrkom-

mandanten oder von einem beauftragten Ausbil-
dungsleiter erstellten Ausbildungspläne,

b) die Beratung über die Verleihung eines Ehrendienst-
grades

c) die Beschlussfassung über die Aberkennung eines 
Dienstgrades.

(3) Das Feuerwehrkommando ist vom Feuerwehrkomman-
danten nach Bedarf, mindestens aber alle zwei Monate, 
zu einer Sitzung einzuberufen.

(4) Der Feuerwehrkommandant hat überdies eine Sitzung 
des Feuerwehrkommandos binnen acht Tagen einzube-
rufen, wenn dies schriftlich unter Angabe eines Grundes 
vom Bürgermeister oder von mindestens zwei Mitglie-
dern des Feuerwehrkommandos gefordert wird.

(5) Zu den Sitzungen des Feuerwehrkommandos können 
auch Personen, die nicht dem Feuerwehrkommando 
angehören, zugezogen werden. Sie haben nur beratende 
Stimme.

 §25 Chargen, Sachbearbeiter und Sonderdienstgrade
(1) Chargen sind

a) Chargen Einsatzdienst
a. Feuerwachekommandant
b. Zugskommandant
c. Zugtruppkommandant
d. Gruppenkommandant

b) Chargen Fachdienst
a. Fahrmeister
b. Gehilfe des Fahrmeisters
c. Zeugmeister
d. Gehilfe des Zeugmeisters
e. Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes
f. Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes
g. Feuerwehrmitglieder, denen die Betreuung eines 
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bestimmten Sachgebietes in der Feuerwehr gemäß 
Dienstanweisung des Landesfeuerwehrkomman-
danten übertragen wurde

(2) Alle Feuerwehrmitglieder, die keine Funktionäre oder 
Chargen sind, werden als „eingeteilte Feuerwehrmitglie-
der“ bezeichnet.

(3) Die Chargen der Feuerwehr werden vom Feuerwehrkom-
mandanten ernannt und abberufen. Näheres wird mit 
Dienstanweisung durch den Landesfeuerwehrkomman-
danten geregelt. Alle Funktionäre und Chargen werden – 
sofern vom Feuerwehrkommandanten nichts anderes an-
geordnet wird - bei Verhinderung soferne vorhanden vom 
jeweils rangältesten, unterstellten Feuerwehrmitglied ver-
treten.

(4) Zur Instandhaltung von Ausrüstung und Geräten sind 
vom Feuerwehrkommandanten ein Zeugmeister und ein 
Fahrmeister nach Maßgabe der Dienstanweisung „Dienst-
postenplan“ zu ernennen. Wenn im Dienstpostenplan 
vorgesehen, sind beiden Chargen Gehilfen beizugeben.

(5) Alle vom Feuerwehrkommandanten ernannten Chargen 
müssen die in der Dienstanweisung „Modulvorausset-
zungen für Funktionen“ vorgeschriebenen Ausbildungen 
erfolgreich besucht haben. Erfüllen Chargen noch nicht 
die erforderlichen Ausbildungsvoraussetzungen, so ist 
die Ernennung wirksam, wenn sich der zu Ernennende 
verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren nach seiner Er-
nennung diese Voraussetzungen zu erfüllen. Lässt der Er-
nannte diese Frist ungenützt verstreichen, so erlischt mit 
Ablauf des letzten Tages der Frist seine Ernennung.

(6) Gehören einer Feuerwehr Geistliche, Juristen, Absol-
venten einer technischen Hochschule oder Universität, 
Absolventen einer Höheren Technischen Lehranstalt 
oder Fachhochschule oder Ärzte als aktive Mitglieder an 
und erfüllen sie die in der Dienstanweisung „Dienstklei-
dung und Dienstgrade“ sowie „Modulvoraussetzungen 
für Funktionen“ genannten Voraussetzungen, so können 
diese über Antrag des Feuerwehrkommandanten vom 
Landesfeuerwehrkommandanten zum Feuerwehrkurat, 
Feuerwehrjurist, Feuerwehrtechniker bzw. Feuerwehrarzt 
ernannt und auch wieder abberufen werden. Der Landes-
feuerwehrkurat, Landesfeuerwehrjurist bzw. der Landes-
feuerwehrarzt ist jeweils von der Ernennung oder Abbe-
rufung in Kenntnis zu setzen.

(7) Funktionsausschlussbedingungen
 Folgende Funktionen schließen sich gegenseitig aus:
 FKDT: keine weitere Kommando- oder Chargenfunktion
 FKDTSTV: keine weitere Kommando- oder Chargenfunktion
 LDV: keine weitere Kommando- oder Chargenfunktion
 Feuerwachekommandant: keine weitere Chargenfunktion

 §26 Chargensitzung
(1) Der Feuerwehrkommandant hat mindestens viertel-

jährlich eine Chargensitzung (Teilnehmer: Feuerwehr-
kommando, Chargen, Feuerwehrkurat, Feuerwehrjurist, 
Feuerwehrtechniker bzw. Feuerwehrarzt) abzuhalten. In 
diesen Sitzungen sind alle aktuellen Themen, die zur ord-
nungsgemäßen Führung der Feuerwehr gehören, der Vor-
anschlag und ein eventueller Ausschluss eines Mitgliedes 
aus der Feuerwehr, zu beraten. Die Besprechungen kön-
nen zugleich mit den Sitzungen des Feuerwehrkomman-
dos abgehalten werden.

(2) Zu den Chargensitzungen können auch andere Personen 
durch den Feuerwehrkommandanten zugezogen werden. 
Sie haben nur beratende Stimme.

 §27 Dienstsiegel
(1) Das Dienstsiegel einer Feuerwehr hat einen Durchmesser 

von ca. 45 Millimeter. Innerhalb des Kreises sind außen 
umlaufend die Inschrift „Freiwillige Feuerwehr“ und der 
Name der Feuerwehr anzubringen. Die Schrift wird in ge-
raden Buchstaben von drei Millimeter Größe ausgeführt. 
In der Mitte des Dienstsiegels befindet sich eine Nachbil-
dung des Korpsabzeichens mit einer Höhe von ca. 27 Mil-
limeter. Hat die Feuerwehr die Berechtigung zur Führung 
des Gemeindewappens, kann dieses auch anstatt des 
Korpsabzeichens angebracht sein.

(2) Bei Bedarf kann ein kleineres Dienstsiegel mit einem 
Durchmesser von ca. 20 Millimeter, einer Schriftgröße von 
1,5 mm in einer dem Abs. 1 entsprechenden Ausführung 
verwendet werden.

(3) Das Dienstsiegel darf nur vom Feuerwehrkommandanten 
oder mit dessen ausdrücklicher Genehmigung verwendet 
werden.

 §28 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Aktive Mitglieder haben folgende Rechte:

1. Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung;
2. aktives und passives Wahlrecht gemäß NÖ FG 

2015;
3. Tragen der Dienstkleidung sowie der zuerkannten 

Dienstgradabzeichen im Dienst;
4. Genuss aller Wohlfahrtseinrichtungen der Feuer-

wehr und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes;
5. Anrechnung nachweisbarer Vordienstzeiten.

(2) Angehörige der Feuerwehrjugend haben folgende 
Rechte:
1. Sitz in der Mitgliederversammlung;
2. Tragen der Dienstkleidung und der zuerkannten 

Dienstgradabzeichen im Dienst;
3. Genuss aller Wohlfahrtseinrichtungen der Feuer-

wehr und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes;
4. Anrechnung nachweisbarer Vordienstzeiten bzw. 

Anrechnung der Dienstzeit in der Feuerwehrju-
gend für den aktiven Dienst.

(3) Mitglieder des Reservestandes haben folgende Rechte:
1. Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung;
2. aktives Wahlrecht gemäß NÖ FG 2015;
3. Tragen der Dienstkleidung sowie der zuerkannten 

Dienstgradabzeichen im Dienst;
4. Genuss aller Wohlfahrtseinrichtungen der Feuer-

wehr und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.
(4) Ehrenmitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederver-

sammlung ohne Stimmrecht teilzunehmen.
(5) Unterstützende Mitglieder sind Personen, die regel-

mäßig die Feuerwehr bei der Erfüllung der Aufgaben 
unterstützen. Nähere Regelungen werden in einer 
Dienstanweisung des Landesfeuerwehrkommandan-
ten erlassen.

(6) Aktive Mitglieder haben insbesondere folgende 
Pflichten:
1. Erbringung von Einsatzleistungen;
2. Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung der Ein-
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satzbereitschaft;
3. Befolgung aller Befehle und Anordnungen der Vor-

gesetzten;
4. gewissenhafte und pünktliche Ableistung aller an-

geordneten Dienstverrichtungen;
5. vorbildliches Verhalten innerhalb der Feuerwehr 

und in der Öffentlichkeit;
6. Pflege der zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit erfor-

derlichen Kameradschaft;
7. Mitwirkung bei der Beschaffung, Errichtung, Er-

haltung und Wartung von Einrichtungen und Ge-
rätschaften;

8. Mitwirkung bei der Mittelbeschaffung zur Wahr-
nehmung der Aufgaben;

9. sorgfältige Behandlung aller übernommenen 
Dienstbekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände;

10. Meldung von Veränderungen oder besonderen 
Vorkommnissen im persönlichen Umfeld (z.B. 
Wohnsitzwechsel, Erkrankung u. ä.) sowie von für 
den Dienstbetrieb bedeutsamen Tatsachen.

(7) Mitglieder der Feuerwehrjugend haben insbesondere 
folgende Pflichten:
1. Teilnahme an allen Ausbildungen der Feuerwehr-

jugend;
2. Befolgung aller Befehle und Anordnungen der Vor-

gesetzten;
3. gewissenhafte und pünktliche Ableistung aller an-

geordneten Dienstverrichtungen;
4. vorbildliches Verhalten innerhalb der Feuerwehr 

und in der Öffentlichkeit;
5. Pflege der zur gedeihlichen Zusammenarbeit er-

forderlichen Kameradschaft;
6. soweit zumutbar, Mitwirkung bei der Mittelbe-

schaffung zur Wahrnehmung der Aufgaben;
7. sorgfältige Behandlung der übernommenen 

Dienstbekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände.
(8) Mitglieder des Reservestandes haben insbesondere 

folgende Pflichten:
1. Befolgung aller Befehle und Anordnungen der Vor-

gesetzten;
2. gewissenhafte und pünktliche Ableistung aller an-

geordneten Dienstverrichtungen, wobei § 40 Abs. 3 
NÖ FG 2015 zu beachten ist;

3. vorbildliches Verhalten innerhalb der Feuerwehr 
und in der Öffentlichkeit;

4. Pflege der zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit erfor-
derlichen Kameradschaft;

5. Mitwirkung bei der Mittelbeschaffung zur Wahr-
nehmung der Aufgaben;

6. sorgfältige Behandlung aller übernommenen 
Dienstbekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände;

7. Meldung von Veränderungen oder besonderen 
Vorkommnissen im persönlichen Umfeld (z.B. 
Wohnsitzwechsel, Erkrankung u. ä.) sowie von für 
den Dienstbetrieb bedeutsamen Tatsachen.

 §29 Einsatz
(1) Einsätze zur Besorgung der Aufgaben der örtlichen Feuer- 

und Gefahrenpolizei sind von der örtlich zuständigen Feu-
erwehr durchzuführen. Ist eine Feuerwehr aufgrund ihrer 
Stärke und Ausrüstung nicht in der Lage den Einsatz durch-

zuführen, so hat der Einsatzleiter eine entsprechend ausge-
rüstete Feuerwehr anzufordern. Die Anforderung kann laut 
Alarmplan erfolgen.

(2) Die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen für den laut 
Gemeinderatsbeschluss zugewiesenen Einsatzbereich bzw. 
für besondere Objekte obliegt der örtlich zuständigen Feu-
erwehr, wobei die Bestimmungen der Dienstanweisung zu 
beachten sind. Bei der Erstellung von Einsatz- und Alarm-
plänen ist bezüglich nachbarschaftlicher Hilfeleistungen 
das Einvernehmen mit den Kommandanten jener Feuer-
wehren, die für die nachbarschaftliche Hilfeleistung in Be-
tracht kommen, herzustellen.

(3) Einsätze im Rahmen der überörtlichen Feuer- und Gefah-
renpolizei umfassen Maßnahmen

 die sich auf das Gebiet zweier oder mehrerer Gemeinden 
erstrecken oder

 von der Gemeinde, mit ihren eigenen, ihr zur Verfügung 
stehenden Kräften unter Berücksichtigung der Hilfeleis-
tungspflicht gemäß § 35 NÖ FG 2015, nicht mehr besorgt 
werden können.

 In Betracht kommen insbesondere brandgefährliche 
Transportleitungen, Autobahnen, Schnellstraßen, Tunnel-
anlagen, Flüsse bzw. Wasserstraßen, ausgedehnte Moore, 
Wälder und Felder.

(4) Der Landesfeuerwehrkommandant kann mit Dienstanwei-
sung einheitliche Richtlinien für die Erstellung von Alarm- 
und Einsatzplänen sowie Empfehlungen für die Gestaltung 
von Brandschutzordnungen, erlassen.

(5) Die Feuerwehrmitglieder haben bei Einsätzen die Einsatz-
bekleidung laut Dienstanweisung „Dienstkleidung und 
Dienstgrade“ zu tragen.

(6) Bei Bedarf ist vom Einsatzleiter eine Einsatzleitstelle einzu-
richten und zu kennzeichnen. Näheres ist durch Dienstan-
weisung des Landesfeuerwehrkommandanten zu regeln. 
Jede am Einsatzort eintreffende Feuerwehr hat sich bei der 
Einsatzleitstelle zu melden.

(7) Soweit möglich, ist schon während des Einsatzes, sonst 
aber unverzüglich nach Beendigung desselben, den Behör-
denorganen bezüglich der Erhebung der Einsatzursache 
die erforderliche Hilfe zu leisten.

(8) Die Ausrückemeldung, die Einsatzsofortmeldung und die 
Einrückemeldung sind an die zuständige Warn- und Alarm-
zentrale abzusetzen. Nähere Regelungen erfolgen durch 
Dienstanweisung des Landesfeuerwehrkommandanten.

(9) Nach Rückkehr in das Feuerwehrhaus ist die Einsatzbe-
reitschaft umgehend wieder herzustellen. Eingetretene 
Schäden oder Ausfälle sind unverzüglich dem Feuerwehr-
kommandanten zu melden, der deren Behebung zu veran-
lassen hat.

 §30 Einsatzleiter
(1) Einsatzleiter bei Ereignissen gemäß § 5 NÖ FG 2015, die 

das Einsatzgebiet von mehr als einer Feuerwehr betreffen, 
ist der Ranghöchste der örtlich zuständigen anwesenden 
Feuerwehren gemäß deren Einsatzleiterlisten.

(2) Sofern der NÖ Landesfeuerwehrverband Brandschutz-
ordnungen oder Alarmpläne gemäß § 5 Abs. 2 NÖ FG 
2015 erstellt, können in diesen durch den NÖ Landesfeu-
erwehrverband nähere Regelungen zur Einsatzleitung ge-
troffen werden.

 Dies gilt insbesondere für Einsatzbereiche gemäß § 29 

Dienst-, Geschäfts- und Wahlordnung der Feuerwehren und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes („NÖ Feuerwehrordnung“), Auflage 11/2016

Niederösterreichischer
Landesfeuerwehrverband Information gemäß §§ 43, 51 und 69 des NÖ Feuerwehrgesetz 2015

Seite 8



Abs. 3.
 §31 Ausbildung

(1) Die Feuerwehrmitglieder sind so auszubilden, dass sie die 
an sie gestellten Anforderungen erfüllen können.

(2) Die Ausbildung liegt in der Verantwortung des Feuerwehr-
kommandanten. Vom Feuerwehrkommandanten sind die 
notwendigen Ausbildungserfordernisse (Übungen, Schu-
lungen) anzuordnen. Er kann sich hiezu des Feuerwehr-
kommandantstellvertreters bedienen. Bei Bedarf kann er 
ein anderes geeignetes Feuerwehrmitglied mit der Aufga-
be des Ausbildungsleiters betrauen. Bei der Durchführung 
der Ausbildung haben die Funktionäre und Chargen mit-
zuwirken. Es müssen jährlich mindestens sechs Gesamt-
übungen und zwei Schulungsvorträge abgehalten wer-
den. Nähere Bestimmungen sind durch Dienstanweisung 
des Landesfeuerwehrkommandanten zu regeln.

(3) Die Grundausbildung hat den vom NÖ Landesfeuerwehr-
verband erlassenen Ausbildungsvorschriften zu entspre-
chen.

(4) Der Feuerwehrkommandant hat für den Zeitraum von 
höchstens einem Jahr die Erstellung eines Ausbildungs-
planes zu veranlassen. Hierbei sind die örtliche Gefah-
renerhebung, der Mannschaftsstand, die Ausrüstung und 
allfällige Bestimmungen des NÖ Landesfeuerwehrver-
bandes zu beachten. Der Ausbildungsplan ist über den 
Dienstweg dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten 
vorzulegen.

(5) Vorbereitung und Durchführung der Übungen und Schu-
lungen haben den örtlichen Gegebenheiten und Einsatz-
anforderungen zu entsprechen.

(6) Der Ausbildungsstand der Feuerwehren soll durch Teil-
nahme an Leistungsbewerben, Ausbildungsprüfungen, 
Modulen und Seminaren der NÖ Landes-Feuerwehr-
schule und an Ausbildungsvorhaben des Bezirks- bzw. 
Abschnittsfeuerwehrkommandos (Unterabschnittsfeuer-
wehrkommandant) gesichert werden.

 §32 Mannschafts- und Ausrüstungsstand
Wird der in der gemäß § 42 Abs. 2 NÖ FG 2015 erlassene Ver-
ordnung der NÖ Landesregierung über die Festlegung der 
technischen Feuerwehrausrüstung und des Mindestmann-
schaftsstandes, LGBl. 4400, erforderliche Mannschaftsstand 
nicht erreicht, so hat der Feuerwehrkommandant dies 
schriftlich dem Bürgermeister zu berichten. Eine Abschrift 
dieses Berichtes ist auf dem Dienstwege dem Landesfeuer-
wehrkommandanten vorzulegen.

 §33 Dienstaufsicht
(1) Die Überprüfung des Ausrüstungs- und die Feststellung 

des Ausbildungsstandes einer Feuerwehr erfolgt u.a. im 
Rahmen der Dienstaufsicht durch Funktionäre des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes.

(2) Jede Feuerwehr ist im Rahmen der Dienstaufsicht min-
destens einmal jährlich zu inspizieren. Die Inspektion 
kann vom Bezirks-, Abschnitts- oder Unterabschnittsfeu-
erwehrkommandanten durchgeführt werden. Hierüber ist 
eine Niederschrift aufzunehmen und im Dienstwege dem 
Bezirksfeuerwehrkommandanten vorzulegen. Nähere Be-
stimmungen hierüber regelt der Landesfeuerwehrkom-
mandant durch eine Dienstanweisung.

(3) Bei Inspektionen kann auch mit Unterstützung der Ab-

teilung für Feuerwehr und Zivilschutz des Amtes der NÖ 
Landesregierung eine Kontrolle der widmungsgemäßen 
Verwendung der angewiesenen Förderungsmittel erfol-
gen. Bei Feststellung von Mängeln ist unverzüglich dem 
Landesfeuerwehrkommandanten schriftlich zu berichten.

 §34 Betriebsfeuerwehr
(1) Betriebsfeuerwehren sind gem. § 48 Abs. 1 NÖ FG 2015 

Einrichtungen des Betriebes, des Unternehmens oder der 
Anstalt und müssen im Feuerwehrregister eingetragen 
sein.

(2) Auf die Betriebsfeuerwehren sind die Bestimmungen der 
NÖ Feuerwehrordnung sinngemäß anzuwenden.

3. Hauptstück
NÖ Landesfeuerwehrverband

 
§35 Allgemeines

(1) Der NÖ Landesfeuerwehrverband besteht aus den im 
Feuerwehrregister gemäß § 37 Abs. 1 NÖ FG 2015 einge-
tragenen Freiwilligen Feuerwehren und Betriebsfeuer-
wehren sowie Berufsfeuerwehren. Er ist eine Körperschaft 
des Öffentlichen Rechtes.

(2) Der Landesfeuerwehrkommandant kann zu seiner fachli-
chen Beratung sachkundige Feuerwehrmitglieder zu Kon-
sulenten bestellen.

 §36 Einteilung des Landes in Feuerwehrviertel und 
  Feuerwehrbezirke

(1) Das Feuerwehrviertel ober dem Wienerwald besteht aus 
den Feuerwehrbezirken Amstetten, Lilienfeld, Melk, St. 
Pölten, Scheibbs und Tulln, 

 das Feuerwehrviertel unter dem Wienerwald besteht aus 
den Feuerwehrbezirken Baden, Bruck/L., Mödling, Neun-
kirchen und Wiener Neustadt,

 das Feuerwehrviertel ober dem Mannhartsberg besteht 
aus den Feuerwehrbezirken Gmünd, Horn, Krems, Waid-
hofen/Thaya und Zwettl, 

 das Feuerwehrviertel unter dem Mannhartsberg besteht 
aus den Feuerwehrbezirken Gänserndorf, Hollabrunn, 
Korneuburg und Mistelbach.

(2) Grundsätzlich umfasst ein Feuerwehrbezirk das Gebiet ei-
nes Verwaltungsbezirkes.

 Der Feuerwehrbezirk Amstetten besteht aus dem Verwal-
tungsbezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen 
an der Ybbs.

 Der Feuerwehrbezirk Krems besteht aus dem Verwaltungs-
bezirk Krems und der Statutarstadt Krems an der Donau.

 Der Feuerwehrbezirk St. Pölten besteht aus dem Verwal-
tungsbezirk St. Pölten und der Landeshauptstadt St. Pöl-
ten.

 Der Feuerwehrbezirk Wiener Neustadt besteht aus dem 
Verwaltungsbezirk Wiener Neustadt und der Statutarstadt 
Wiener Neustadt.

 §37 Weitere Funktionäre des NÖ Landesfeuerwehrverbandes
Der Landesfeuerwehrkommandant kann in Feuerwehrab-
schnitten mit mehr als zehn Feuerwehren, falls keine Un-
terabschnitte gebildet wurden, auf Antrag des zuständigen 
Bezirksfeuerwehrkommandanten auf die Dauer einer Funk-
tionsperiode die Anzahl zusätzlicher Funktionäre des NÖ 
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Landesfeuerwehrverbandes festlegen.
 §38 Landesfeuerwehrrat

(1) Folgende Angelegenheiten bedürfen jedenfalls eines Be-
schlusses des Landesfeuerwehrrates:
1. Rechtsgeschäfte, durch welche Verbindlichkeiten des 

NÖ Landesfeuerwehrverbandes über € 70.000,-- be-
gründet werden, soweit diese nicht in den Aufgaben-
bereich des Bezirks- oder Abschnittsfeuerwehrkom-
mandanten fallen

2. Dienst-, Geschäfts- und Wahlordnung der Feuerweh-
ren und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes (NÖ Feu-
erwehrordnung) sowie Tarifordnung und deren Ände-
rungen

3. Einzelförderungen oder Förderaktionen ab einer För-
derhöhe von € 70.000,--

4. Veranlagung von Geschäftsführungsbeiträge
5. Ankauf von Dienstfahrzeugen
6. Richtlinien, Dienstanweisungen
7. Module, Seminare und Lehrgänge
8. Abschluss von Dienstverträgen
9. Dienst- und Besoldungsschema der Bediensteten
10. Verleihung einer Ehrenmitgliedschaft

(2) Der Landesfeuerwehrrat ist vom Landesfeuerwehrkom-
mandanten, der den Vorsitz führt, gemäß § 55 Abs. 2 NÖ 
FG 2015 zu einer Sitzung einzuberufen. Der Landesfeu-
erwehrrat ist überdies einzuberufen, wenn mindestens 
ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. Die Einladungen 
zu den Sitzungen sind zeitgerecht vor dem Sitzungstag zu 
versenden.

(3) Der Landesfeuerwehrrat bestellt aus seiner Mitte einen 
Beauftragten für die Feuerwehrjugend.

(4) Der Landesfeuerwehrrat kann auf die Dauer der jeweiligen 
Funktionsperiode sachkundige Feuerwehrmitglieder den 
Sitzungen des Landesfeuerwehrrates beiziehen. Ebenso 
kann der Landesfeuerwehrkommandant Feuerwehrmit-
glieder, aber auch andere Personen, als Auskunftsperso-
nen zu einzelnen Sitzungen oder Tagesordnungspunkten 
beiziehen. Diese Personen haben jedoch kein Stimmrecht.

(5) Jedes Mitglied des Landesfeuerwehrrates ist berechtigt, 
Anträge an den Landefeuerwehrrat zu stellen.

(6) Der Landesfeuerwehrkommandant kann eine Weiterlei-
tung eines Antrages an den Landesfeuerwehrrat verwei-
gern, wenn eine Beratung des Antrages entweder in den 
gesetzlichen Aufgaben nicht gedeckt oder eine Vorbera-
tung in einem Ausschuss notwendig ist. In letzterem Falle 
ist der Antrag dem zuständigen Ausschuss zuzuweisen.

 §39 Landesfeuerwehrkommandant, Landesfeuerwehr-
  kommandantstellvertreter

(1) Dem Landesfeuerwehrkommandanten obliegt die Vertre-
tung und Führung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. 
Der Landesfeuerwehrkommandant ist für den NÖ Lan-
desfeuerwehrverband zeichnungsberechtigt, soweit es 
sich nicht um Aufgaben des Bezirksfeuerwehrkomman-
danten oder des Abschnittsfeuerwehrkommandanten 
handelt.

(2) Der Landesfeuerwehrkommandant beaufsichtigt die Ge-
schäftsstelle des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, die ih-
ren Aufgaben entsprechend zu gliedern ist. Er ist Dienst-
vorgesetzter aller dort tätigen Bediensteten. Sind diese 
Landesbedienstete, so wird die Diensthoheit des Landes 

nicht berührt.
 §40 Ausschüsse und Arbeitsausschüsse

(1) Aufgabe der Ausschüsse für Finanzen, Ausbildung, vor-
beugenden Brandschutz und Technik ist die Beratung der 
Organe des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und die Mit-
wirkung bei der Umsetzung deren Beschlüsse.

(2) Zur Beratung und Behandlung bestimmter Aufgaben und 
Themen kann der Landesfeuerwehrkommandant Ar-
beitsausschüsse einrichten.

(3) Die zur Beratung der Organe des NÖ Landesfeuerwehr-
verbandes gebildeten Ausschüsse und Arbeitsausschüsse 
müssen mindestens fünf, dürfen jedoch nicht mehr als 
sieben Mitglieder haben. Der Landesfeuerwehrkomman-
dant und der Landesfeuerwehrkommandantstellvertre-
ter sind berechtigt, an den Sitzungen der Ausschüsse teil-
zunehmen.

(4) Die Sitzungen der Ausschüsse und Arbeitsausschüsse 
werden nach Bedarf vom Landesfeuerwehrkomman-
danten auf Vorschlag des Vorsitzenden einberufen. Der 
Landesfeuerwehrkommandant kann auf die Dauer der 
jeweiligen Funktionsperiode sachkundige Feuerwehr-
mitglieder den Sitzungen des Ausschusses beigeben. Der 
Vorsitzende kann Feuerwehrmitglieder, aber auch andere 
Personen, als Auskunftsperson zu einzelnen Sitzungen 
oder Tagesordnungspunkten beiziehen. Diese Personen 
haben kein Stimmrecht. 

 §41 Vollzug der Beratungsergebnisse der Ausschüsse
Beratungsergebnisse der Ausschüsse und Arbeitsausschüsse 
sind vom Vorsitzenden dem Landesfeuerwehrkommandan-
ten bekannt zu geben, der entscheidet, ob der Antrag von 
einem Organ des NÖ Landesfeuerwehrverbandes (Landes-
feuerwehrtag, Landesfeuerwehrrat oder Landesfeuerwehr-
kommandant) weiter bearbeitet, einem weiteren Ausschuss 
oder Arbeitsausschuss zur zusätzlichen Beratung vorgelegt 
wird oder direkt erledigt wird.

 §42 Landesfeuerwehrkommando und Geschäftsstelle des
  NÖ Landesfeuerwehrverbandes

(1) Das Landesfeuerwehrkommando führt die Geschäfte des 
NÖ Landesfeuerwehrverbandes, soweit es sich nicht um 
Angelegenheiten der Bezirksfeuerwehrkommandanten 
oder Abschnittsfeuerwehrkommandanten handelt.

(2) Die Aktenführung des Landesfeuerwehrkommandos und 
der Ausschüsse erfolgt durch die Geschäftsstelle des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes. Nähere Bestimmungen re-
gelt der Landesfeuerwehrkommandant in einer Büroord-
nung des Landesfeuerwehrkommandos.

(3) Der Landesfeuerwehrkommandant bestellt einen für den 
Dienstbetrieb in der Geschäftsstelle des Landesfeuer-
wehrverbandes verantwortlichen Bürodirektor.

(4) Die innere Organisation der Geschäftsstelle des NÖ Lan-
desfeuerwehrverbandes wird vom Landesfeuerwehrkom-
mandanten mit einer Büroordnung des Landesfeuer-
wehrkommandos geregelt.

 Diese muss ein Organigramm, Stellenbeschreibungen 
und einen Arbeitsverteilungsplan enthalten.

(5) Folgende Angelegenheiten müssen bei sonstiger Nichtig-
keit schriftlich errichtet und vom Landesfeuerwehrkom-
mandanten und von einem Mitglied des Landesfeuer-
wehrrates gefertigt werden:
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1. Rechtsgeschäfte, durch welche Verbindlichkeiten des 
NÖ Landesfeuerwehrverbandes begründet werden, ab 
einer Höhe von € 70.000,--

2. Vergabe von Förderungen ab einer Höhe von € 70.000,--
3. Abschluss von Dienstverträgen,
4. Ankauf von Dienstfahrzeugen

(6) Geschäfte die nicht unter Abs. 5 fallen, können vom Lan-
desfeuerwehrkommandanten allein unterfertigt werden. 
Dieser kann Bedienstete der Geschäftsstelle schriftlich 
ermächtigen, Rechtsgeschäfte bis zu einer bestimmten 
Höhe allein abzuschließen.

(7) Folgende Geschäfte sind nicht zulässig:
1. Aufnahme von Krediten
2. Finanzgeschäfte gemäß NÖ GRFG, LGBL. 3001-0

(8) Zur Besorgung bestimmter fachlicher Aufgaben im Tä-
tigkeitsbereich der Geschäftsstelle des NÖ Landesfeuer-
wehrverbandes können vom Landesfeuerwehrkomman-
danten sachkundige Feuerwehrmitglieder (Funktionäre, 
Konsulenten, Bedienstete) bestellt werden.

 §43 Feuerwehrviertelvertreter
Dem Feuerwehrviertelvertreter obliegen die Aufgaben ge-
mäß § 60 NÖ FG 2015.

 §44 Bezirksfeuerwehrkommandant
(1) Dem Bezirksfeuerwehrkommandanten obliegen die ihm 

durch das NÖ FG 2015 und die Geschäftsordnung über-
tragenen Aufgaben. Im Besonderen obliegt dem Bezirks-
feuerwehrkommandanten die Vertretung der Interessen 
und die Dienstaufsicht über die Feuerwehren seines Be-
zirks und die Leitung des Bezirksfeuerwehrkommandos.

(2) Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist hinsichtlich der 
Aufgaben gemäß Abs. 1 für den NÖ Landesfeuerwehrver-
band zeichnungsberechtigt.

(3) Als Leiter des Bezirksfeuerwehrkommandos ist er Vorge-
setzter aller dort tätigen Mitarbeiter in den Belangen des 
Bezirksfeuerwehrkommandos.

(4) Bei Rechtsgeschäften, die einen Gesamtwert von € 
10.000,-- überschreiten, ist eine Zustimmungserklärung 
des Landesfeuerwehrkommandanten vor dem endgülti-
gen Abschluss einzuholen.

(5) Ebenso bedarf die Beteiligung bzw. Mitgliedschaft bei ei-
ner Gesellschaft, einem Verein etc. der Zustimmung des 
Landesfeuerwehrkommandanten.

(6) Rechtsgeschäfte, durch welche jährlich Verbindlichkeiten 
ab einer Höhe von € 5.000,-- begründet werden, müssen 
bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich errichtet und vom Be-
zirksfeuerwehrkommandanten und von einem Mitglied 
des Bezirksfeuerwehrkommandos gefertigt werden.

(7) Geschäfte die nicht unter Abs. 6 fallen, können vom Be-
zirksfeuerwehrkommandanten allein gefertigt werden. 
Dieser kann Mitarbeiter des Bezirksfeuerwehrkomman-
dos schriftlich ermächtigen, Geschäfte in bestimmter 
Höhe zu fertigen.

(8) Das Bezirksfeuerwehrkommando ist vom Bezirksfeuer-
wehrkommandanten nach Bedarf einzuberufen.

(9) Der Bezirksfeuerwehrkommandant hat mindestens halb-
jährlich eine Dienstbesprechung mit dem Bezirksfeuer-
wehrkommando, den Abschnittsfeuerwehrkommanden 
und den Bezirkssachbearbeitern abzuhalten. In diesen 
Besprechungen sind alle aktuellen Themen, die zur ord-

nungsgemäßen Führung des Feuerwehrbezirkes gehören, 
zu behandeln. Die Besprechungen können zugleich mit 
den Sitzungen des Bezirksfeuerwehrkommandos abge-
halten werden.

(10) § 42 Abs. 7 gilt sinngemäß.

 §45 Bezirksfeuerwehrkommando
Das Bezirksfeuerwehrkommando ist die Geschäftsstelle des 
Bezirksfeuerwehrkommandanten. Es ist nach Bedarf in Auf-
gabenbereiche zu gliedern. Leiter des Bezirksfeuerwehrkom-
mandos ist der Bezirksfeuerwehrkommandant.

 §46 Abschnittsfeuerwehrkommandant
(1) Dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten obliegen die 

ihm durch das NÖ FG 2015 und die Geschäftsordnung 
übertragenen Aufgaben. Im Besonderen obliegt dem 
Abschnittsfeuerwehrkommandanten die Vertretung der 
Interessen und die Dienstaufsicht über die Feuerwehren 
seines Abschnitts und die Leitung des Abschnittsfeuer-
wehrkommandos.

(2) Der Abschnittsfeuerwehrkommandant ist hinsichtlich der 
Aufgaben gemäß Abs. 1 für den NÖ Landesfeuerwehrver-
band zeichnungsberechtigt.

(3) Als Leiter des Abschnittsfeuerwehrkommandos ist er 
Dienstvorgesetzter aller dort tätigen Mitarbeiter in den 
Belangen des Abschnittsfeuerwehrkommandos

(4) Bei Rechtsgeschäften, die einen Gesamtwert von € 7.500,-
- überschreiten, ist eine Zustimmungserklärung des Lan-
desfeuerwehrkommandanten vor dem endgültigen Ab-
schluss einzuholen.

(5) Ebenso bedarf die Beteiligung bzw. Mitgliedschaft bei ei-
ner Gesellschaft, einem Verein etc. der Zustimmung des 
Landesfeuerwehrkommandanten.

(6) Rechtsgeschäfte, durch welche jährlich Verbindlichkeiten 
ab einer Höhe von € 2.500,-- begründet werden, müssen 
bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich errichtet und vom Ab-
schnittsfeuerwehrkommandanten und von einem Mit-
glied des Abschnittsfeuerwehrkommandos gefertigt wer-
den.

(7) Geschäfte die nicht unter Abs. 6 fallen, können vom Ab-
schnittsfeuerwehrkommandanten allein gefertigt werden. 
Dieser kann Mitarbeiter des Abschnittsfeuerwehrkom-
mandos schriftlich ermächtigen, Geschäfte in bestimmter 
Höhe zu fertigen.

(8) Das Abschnittsfeuerwehrkommando ist vom Abschnitts-
feuerwehrkommandanten nach Bedarf einzuberufen.

(9) Der Abschnittsfeuerwehrkommandant hat mindestens 
halbjährlich eine Dienstbesprechung mit dem Abschnitts-
feuerwehrkommando, den Unterabschnittsfeuerwehr-
kommandanten und den Abschnittssachbearbeitern 
abzuhalten. In diesen Besprechungen sind alle aktuellen 
Themen, die zur ordnungsgemäßen Führung des Feuer-
wehrabschnittes gehören, zu behandeln. Die Besprechun-
gen können zugleich mit den Sitzungen des Abschnitts-
feuerwehrkommandos abgehalten werden.

(10) Der Unterabschnittsfeuerwehrkommandant hat min-
destens vierteljährlich eine Dienstbesprechung mit dem 
Feuerwehrkommanden abzuhalten. In diesen Bespre-
chungen sind alle aktuellen Themen, die zur ordnungsge-
mäßen Führung des Feuerwehrunterabschnittes gehören, 
zu behandeln.
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(11) § 42 Abs. 7 gilt sinngemäß.
 §47 Abschnittsfeuerwehrkommando

Das Abschnittsfeuerwehrkommando ist die Geschäftsstelle 
des Abschnittsfeuerwehrkommandanten. Es ist nach Be-
darf in Aufgabenbereiche zu gliedern. Leiter des Abschnitts-
feuerwehrkommandos ist der Abschnittsfeuerwehrkom-
mandant.

 §48 Bezirksfeuerwehrtag, Abschnittsfeuerwehrtag
(1) Jeder Bezirksfeuerwehrkommandant hat den Bezirksfeu-

erwehrkommandantstellvertreter, den Leiter des Verwal-
tungsdienstes  beim Bezirksfeuerwehrkommando, die 
Abschnittsfeuerwehrkommandanten, die Abschnittsfeu-
erwehrkommandantstellvertreter, die Leiter des Verwal-
tungsdienstes bei den Abschnittsfeuerwehrkommanden, 
die Unterabschnittsfeuerwehrkommandanten und die 
Sachbearbeiter des Bezirksfeuerwehrkommandos sowie 
die Feuerwehrkommandanten und die Feuerwehrkom-
mandantstellvertreter der Freiwilligen Feuerwehren und 
Betriebsfeuerwehren des Feuerwehrbezirkes jährlich 
mindestens einmal zur Information und Beratung aktu-
eller Angelegenheiten einzuberufen (Bezirksfeuerwehr-
tag).

(2) Jeder Abschnittsfeuerwehrkommandant hat den Ab-
schnittsfeuerwehrkommandantstellvertreter, den 
Leiter des Verwaltungsdienstes beim Abschnittsfeu-
erwehrkommando, die Unterabschnittsfeuerwehrkom-
mandanten, die Sachbearbeiter des Abschnittsfeuer-
wehrkommandos, die Feuerwehrkommandanten, die 
Feuerwehrkommandantenstellvertreter sowie die Leiter 
des Verwaltungsdienstes der Freiwilligen Feuerwehren 
und Betriebsfeuerwehren seines Feuerwehrabschnit-
tes jährlich mindestens einmal zur Information und 
Beratung aktueller Angelegenheiten einzuberufen (Ab-
schnittsfeuerwehrtag). Der Bezirksfeuerwehrkomman-
dant ist zum Abschnittsfeuerwehrtag einzuladen.

(3) Die bei den Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrtagen ge-
fassten Beschlüsse sind vom Bezirks- bzw. Abschnitts-
feuerwehrkommandanten zu vollziehen. Er kann aber 
auch andere Feuerwehrmitglieder (Sachbearbeiter) mit 
dem Vollzug der Beschlüsse beauftragen.

4. Hauptstück
Rechnungs- und Kassagebarung

 §49 Rechnungswesen, Voranschlag und Rechnungsabschluss
(1) Der NÖ Landesfeuerwehrverband hat eine Buchhaltung 

nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu 
führen.

 Die Feuerwehr und die Bezirks- und Abschnittsfeuer-
wehrkommanden haben zumindest eine kameralisti-
sche Buchhaltung (Einnahmen-Überschussrechnung) 
zu führen.

(2) Das Landesfeuerwehrkommando sowie die Bezirks- und 
Abschnittsfeuerwehrkommanden und die Feuerweh-
ren haben einen Voranschlag sowie einen Rechnungs-
abschluss zu erstellen. Form und Inhalt sind in einer 
Dienstanweisung zu regeln.

(3) Der jährliche Voranschlag
a) des Landesfeuerwehrkommandos ist vom Landes-

feuerwehrrat,

b) des Bezirksfeuerwehrkommandos vom Bezirksfeuer-
wehrkommando und den Abschnittsfeuerwehrkom-
mandanten,

c) des Abschnittsfeuerwehrkommandos vom Ab-
schnittsfeuerwehrkommando und den Unterab-
schnittsfeuerwehrkommandanten.

d) in Abschnitten in welchen keine Unterabschnitte ge-
bildet sind durch das Abschnittsfeuerwehrkomman-
do und den Feuerwehrkommandanten,

e) der Feuerwehren durch die Mitgliederversammlung
zu genehmigen.

(4) Der jährliche Rechnungsabschluss des NÖ Landesfeuer-
wehrkommandos ist nach erfolgter Gebarungskontrolle 
durch die Rechnungsprüfer vom Landesfeuerwehrtag zu 
beschließen.

 Der Rechnungsabschluss der Bezirks- und Abschnitts-
feuerwehrkommanden ist nach erfolgter Gebarungskon-
trolle durch die Rechnungsprüfer vom Bezirks- oder Ab-
schnittsfeuerwehrtag zu beschließen.

 Der Rechnungsabschluss der Feuerwehr ist nach erfolg-
ter Gebarungsprüfung durch die Mitgliederversammlung 
zu beschließen.

 §50 Rechnungsprüfer
(1) Zu Rechnungsprüfern dürfen nur solche Personen bestellt 

werden, die mit wirtschaftlichen Abläufen vertraut sind 
und über Erfahrung auf dem Gebiet des Rechnungswe-
sens verfügen. Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein.

 Die Rechnungsprüfer sind überschneidend alle zwei Jahre 
zu bestellen.

 Dieselbe Person darf höchstens für zwei aufeinanderfol-
gende Jahre zum Rechnungsprüfer bestellt werden.

(2) Für die Rechnungsprüfer auf Bezirks- und Abschnittsebe-
ne hat der Bezirks- bzw. Abschnittsfeuerwehrtag vor der 
Bestellung eine Empfehlung auszusprechen.

(3) Die Rechnungsprüfer auf Feuerwehrebene werden durch 
die Mitgliederversammlung aus dem Kreis der Chargen 
und eingeteilten Feuerwehrmitglieder bestellt.

(4) Den Rechnungsprüfern kommen folgende Aufgaben zu:
1. die laufende Prüfung der Belege auf ihre sachliche und 

rechnerische Richtigkeit und der Auszahlungsanwei-
sungen des jeweiligen Kommandanten

2. die Kontrolle der Abwicklung der Geldgebarung, ins-
besondere der Zulässigkeit, der Einhaltung der Kol-
lektivzeichnung und die Überprüfung, ob die vor-
handenen Geldbestände mit den Aufzeichnungen 
übereinstimmen,

3. die Überprüfung der Vollständigkeit der Buchhaltung 
und der Inventaraufzeichnungen,

4. die Prüfung des Rechnungsabschlusses samt den an-
geschlossenen Berichten. Über die Prüfung des Rech-
nungsabschlusses ist ein kurzer schriftlicher Bericht 
zu verfassen, der mit dem Rechnungsabschluss aufzu-
bewahren ist.

(5) Den Rechnungsprüfern ist über Verlangen jederzeit Ein-
sicht in alle Kassaunterlagen zu geben und alle gewünsch-
ten Auskünfte zu erteilen.

(6) Es ist mindestens eine Überprüfung im Jahr durchzufüh-
ren.

(7) Die Rechnungsprüfer bei den Abschnitts- und Bezirksfeu-
erwehrkommanden haben das Ergebnis ihrer Prüfungen 
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dem jeweiligen Kommando sowie dem übergeordneten 
Kommando schriftlich zu übermitteln. Sie sind verpflich-
tet, wesentliche Mängel unverzüglich diesen Komman-
den zu melden.

(8) Die Rechnungsprüfer auf Feuerwehrebene haben jährlich 
einmal in einer Mitgliederversammlung über die durch-
geführten Überprüfungen zu berichten. Sodann ist bei 
ordnungsgemäßer Kassaführung dem Leiter des Verwal-
tungsdienstes die Entlastung zu erteilen.

(9) Falls erforderlich, sind den Überprüfungen auch Wirt-
schaftsprüfer beizuziehen.

(10) Nähere Bestimmungen zur Durchführung der Rech-
nungsprüfung kann der Landesfeuerwehrkommandant 
mit Dienstanweisung festlegen.

 §51 Gebarung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes
(1) Die Gebarung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erfolgt 

durch das NÖ Landesfeuerwehrkommando, die Bezirks-
feuerwehrkommanden sowie die Abschnittsfeuerwehr-
kommanden für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich.

(2) Über alle Vermögenswerte des NÖ Landesfeuerwehrver-
bandes ist ein Inventarverzeichnis zu führen. Nähere Aus-
führungen können in einer Dienstanweisung erfolgen.

(3) Vom NÖ Landesfeuerwehrverband sind den Funktionä-
ren und Mitgliedern der Feuerwehren Reisegebühren und 
Barauslagen für die Erledigung von Aufgaben innerhalb 
des NÖ Landesfeuerwehrverbandes bzw. bei der Vertre-
tung der Interessen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 
nach außen hin, aufgrund einer vom Landesfeuerwehrrat 
zur erlassenden Nebengebührenordnung, zu bezahlen.

(4) Die Tätigkeit der Funktionäre des Landesfeuerwehrver-
bandes ist ehrenamtlich. Die Funktionäre haben jedoch 
gegenüber dem Landesfeuerwehrverband Anspruch auf 
eine angemessene Entschädigung.

(5) Der Landesfeuerwehrrat hat die Höhe der Entschädigun-
gen nach Abs. 4 sowie nähere Bestimmungen dazu in der 
Nebengebührenordnung zu erlassen.

(6) Für die Bediensteten des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 
gilt das Dienst- und Besoldungsrecht des Landes sinnge-
mäß. Von den Bediensteten kann, je nach Erfordernis der 
Dienstverwendung, eine Dienstprüfung verlangt werden, 
wobei Art und Umfang der Dienstprüfung vom Landes-
feuerwehrrat festgelegt werden.

 §52 Gebarungsprüfung innerhalb des 
  NÖ Landesfeuerwehrverbandes

(1) Das Landesfeuerwehrkommando ist berechtigt, die ge-
samte Gebarung in den Bezirksfeuerwehrkommanden 
und Abschnittsfeuerwehrkommanden auf ihre sachli-
che und rechnerische Richtigkeit und Zweckmäßigkeit 
zu prüfen. 

(2) Der Finanzausschuss hat die Gebarung des Landes-
feuerwehrkommandos und der Bezirksfeuerwehrkom-
manden einmal jährlich zu überprüfen und dem Lan-
desfeuerwehrkommandanten zu berichten.

(3) Die Bezirksfeuerwehrkommanden haben einmal jähr-
lich die Gebarung der Abschnittsfeuerwehrkomman-
den zu überprüfen.

(4) Die Bezirksfeuerwehr- und Abschnittsfeuerwehrkom-
manden sind verpflichtet, auf Verlangen sämtliche In-
formationen und Unterlagen dem Landesfeuerwehr-

kommando zur Verfügung zu stellen.
§53 Rechnungs- und Kassagebarung der Bezirks- und
  Abschnittsfeuerwehrkommanden

(1) Für die Kosten des Dienstbetriebes der Bezirksfeuer-
wehrkommanden bzw. Abschnittsfeuerwehrkomman-
den werden vom NÖ Landesfeuerwehrverband Geldmit-
tel bevorschusst. Die Höhe des Vorschusses beschließt 
der Landesfeuerwehrrat jährlich. Die Abrechnung ist als 
Nachweis für die Verwendung der Vorschüsse im Folge-
jahr dem Landesfeuerwehrkommando vorzulegen. Die 
Auszahlung des Vorschusses für das laufende Jahr erfolgt 
erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises für das 
vorangegangene Rechnungsjahr.

(2) Für die Tragung gemeinsamer Kosten der Freiwilligen 
Feuerwehren der Feuerwehrabschnitte und Feuerwehr-
bezirke können Konten auf Abschnitts- oder Bezirks-
feuerwehrebene errichtet werden. Die Dotierung dieser 
Konten erfolgt durch Beiträge und Spenden. Der § 44 
Abs. 4 und 6 sowie § 46 Abs. 4 und 6 gelten sinngemäß.

(3) Eine Überprüfung hat durch die Rechnungsprüfer stich-
probenweise in den einzelnen Kommanden zu erfolgen.

 §54 Rechnungs- und Kassagebarung der Feuerwehren
(1) Der Feuerwehrkommandant hat den Entwurf des Vor-

anschlages im Feuerwehrkommando zu beraten und 
der Chargensitzung zur Genehmigung vorzulegen. Die 
an die Gemeinde zu richtende Bedarfsanforderung ist 
zeitgerecht für die Berücksichtigung im Gemeindevor-
anschlag einzubringen. Anschließend ist der genehmig-
te Entwurf der Mitgliederversammlung zur Beschluss-
fassung vorzulegen. 

(2) Anschaffungen müssen im Voranschlag gedeckt sein 
und dürfen vom Feuerwehrkommandanten nur nach 
Beratung im Feuerwehrkommando erfolgen. Bei Gefahr 
im Verzug darf der Feuerwehrkommandant dringen-
de Reparaturen etc. selbstständig verfügen, hat jedoch 
darüber bei der nächsten Besprechung des Feuerwehr-
kommandos darüber zu berichten.

(3) Das Rechnungsjahr ist ident mit dem Kalenderjahr. 
Über die gesamte Gebarung der Feuerwehr ist bis Ende 
Jänner des dem Rechnungsjahr folgenden Kalenderjah-
res ein Rechnungsabschluss zu erstellen.

(4) Die Niederschrift der Gebarungsprüfung ist vom Kom-
mandanten, vom Leiter des Verwaltungsdienstes und 
den Rechnungsprüfern zu unterfertigen.

5. Hauptstück
Wahlordnung

 §55 Allgemeines
(1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für alle Wahlen 

von Funktionären der Feuerwehr und des NÖ Landesfeu-
erwehrverbandes.

(2) Das aktive Wahlrecht dürfen nur Feuerwehrmitglieder 
ausüben, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind.

(3) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben.
(4) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme.

 §56 Wahlleitungen
(1) Zur Durchführung und Leitung der Wahlen werden Wahl-
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leitungen gebildet. Die Einberufung erfolgt durch den 
Vorsitzenden. Die Wahlleitung besteht aus:

a) für die Wahlen des Landesfeuerwehrkommandanten und 
Landesfeuerwehrkommandantstellvertreters:

 dem zuständigen Mitglied der Landesregierung und dem 
jeweils an Lebensjahren ältesten und jüngsten anwesen-
den, nicht kandidierenden aktiven Wahlberechtigten. Vor-
sitzender ist das zuständige Mitglied der Landesregierung.

b) für die Wahlen der Vorsitzenden der Ausschüsse für Finan-
zen, Ausbildung, Technik, Vorbeugenden Brandschutz so-
wie des Vorsitzenden des Betriebsfeuerwehrausschusses, 
dessen Stellvertreters und der Feuerwehrviertelvertreter:

 dem amtierenden Landesfeuerwehrkommandanten und 
dem jeweils an Lebensjahren ältesten und jüngsten anwe-
senden, nicht kandidierenden aktiven Wahlberechtigten. 
Vorsitzender ist der amtierende Landesfeuerwehrkom-
mandant.

c) für die Wahlen des Bezirksfeuerwehrkommandanten und 
Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreters:

 dem amtierenden Bezirksfeuerwehrkommandanten und 
dem jeweils an Lebensjahren ältesten und jüngsten anwe-
senden, nicht kandidierenden aktiven Wahlberechtigten 
des Feuerwehrbezirkes. Vorsitzender ist der amtierende 
Bezirksfeuerwehrkommandant.

d) für die Wahlen des Abschnittsfeuerwehrkommandanten 
und Abschnittsfeuerwehrkommandantstellvertreter:

 dem amtierenden Abschnittsfeuerwehrkommandant und 
dem jeweils an Lebensjahren ältesten und jüngsten anwe-
senden, nicht kandidierenden aktiven Wahlberechtigten 
des Feuerwehrabschnittes. Vorsitzender ist der amtieren-
de Abschnittsfeuerwehrkommandant.

e) für die Wahlen des Unterabschnittsfeuerwehrkomman-
danten:

 dem amtierenden Unterabschnittsfeuerwehrkomman-
danten und dem jeweils an Lebensjahren ältesten und 
jüngsten anwesenden, nicht kandidierenden aktiven 
Wahlberechtigten. Vorsitzender ist der amtierende Unter-
abschnittsfeuerwehrkommandant.

f) für die Wahlen des Feuerwehrkommandanten und Feuer-
wehrkommandantstellvertreter:

 dem Bürgermeister der Standortgemeinde und dem je-
weils an Lebensjahren ältesten und jüngsten anwesenden, 
nicht kandidierenden aktiven Wahlberechtigten aus dem 
Kreis der Chargen. Vorsitzender ist der Bürgermeister.

g) Bei Wahlen auf Grund der Zusammenlegung bzw. Tren-
nung von Feuerwehrbezirken, Feuerwehrabschnitten und 
Feuerwehrunterabschnitten:

 der jeweils übergeordnete Funktionär des NÖ Landes-
feuerwehrverbandes und dem jeweils an Lebensjahren 
und jüngsten anwesenden, nicht kandidierenden aktiven 
Wahlberechtigten. Vorsitzender ist der Funktionär des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes.

(2) Die Wahlleitungen entscheiden in allen Fragen, die sich in 
ihrem Bereich über das Wahlrecht und die Ausübung der 
Wahl ergeben, mit einfacher Mehrheit. Diese Entschei-
dungen sind in die Niederschrift (§ 7) aufzunehmen. 

(3) Vom Vorsitzenden der Wahlleitungen können erforderli-
che Hilfskräfte und Hilfsmittel zur Unterstützung einge-
setzt werden.

(4) Der Wahlvorsitzende wird im Falle seiner Verhinderung 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen vertreten.

(5) Sollte eine Wahlleitung auf Grund der Nichtanwesenheit 
von Wahlberechtigten oder deren Kandidatur nicht aus-
reichend besetzt werden können, ist durch die überge-
ordnete Dienststelle ein Ersatz zu stellen. Die Ersatzmit-
glieder müssen die Voraussetzungen zur Zulassung zur 
Wahl ihres Bereiches erfüllen.

(6) Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist berechtigt die 
Wahlausschreibung für die Wahlen gemäß Abs. 1 lit. d. 
und e. seines Bereiches durchzuführen.

 §57 Wahlkuvert, Stimmzettel, Wahlurne und Wahlzelle
Für die Wahl sind vorzubereiten:

a) Kuverts aus undurchsichtigem Material gleicher 
Größe und Farbe,

b) Stimmzettel aus Papier in gleicher Größe und Farbe,
c) eine Wahlurne,
d) zumindest eine Wahlzelle, damit eine geheime Wahl 

gewährleistet ist.

 §58 Wählerverzeichnis
(1) Wahl des Kommandanten, Kommandantstellvertreters 

und der Ausschussvorsitzenden auf Landesebene:
  Die Wahlberechtigten müssen in das Wählerverzeichnis 

eingetragen werden. Es hat folgende Angaben zu enthal-
ten: Fortlaufende Nummer, Feuerwehr, Zu- und Vorna-
me der Wahlberechtigten und deren Geburtsdatum.

(2) Wahl der Feuerwehrviertelvertreter:
  Die Wahlberechtigten müssen in das Wählerverzeichnis 

eingetragen werden. Es hat folgende Angaben zu enthal-
ten: Fortlaufende Nummer, Feuerwehr, Zu- und Vorna-
me der Wahlberechtigten und deren Geburtsdatum.

(3) Wahl des Kommandanten und des Kommandant-
stellvertreters auf Bezirks-, Abschnitts- und Unterab-
schnittsebene:

  Die Wahlberechtigten eines Feuerwehrbezirkes müssen 
in das Wählerverzeichnis des Feuerwehrbezirkes, des 
jeweiligen Feuerwehrabschnittes und des jeweiligen 
Feuerwehrunterabschnittes eingetragen werden. Es hat 
folgende Angaben zu enthalten: Fortlaufende Nummer, 
Feuerwehr, Zu- und Vorname der Wahlberechtigten und 
deren Geburtsdatum.

(4) Feuerwehr:
  Die Wahlberechtigten einer Feuerwehr müssen in das 

Wählerverzeichnis der Feuerwehr eingetragen werden. 
Es hat folgende Angaben zu enthalten: Standesbuch-
nummer, Dienstgrad, Vor- und Zuname der Wahlbe-
rechtigten, deren Geburtsdatum, Eintrittsdatum und 
Mitgliederstatus.

 §59 Auflegung des Wählerverzeichnisses
Das Wählerverzeichnis ist am Ort der Wahlversammlung 
eine halbe Stunde vor Wahlbeginn zur Einsicht aufzulegen. 
In dieser Zeit können offenbare Unrichtigkeiten beseitigt und 
Formfehler (z.B. falsche Schreibweise eines Namens, falsches 
Geburtsdatum) behoben werden. Das Wählerverzeichnis bil-
det die Grundlage zur Wahl. Einsprüche gegen die Aufnahme 
oder Nichtaufnahme von Personen sind beim Wahlvorsit-
zenden niederschriftlich zu Protokoll zu geben. Über solche 
Einsprüche entscheidet die Wahlleitung vor der Wahlhand-
lung endgültig. Im Fall von berechtigten Einsprüchen ist das 
Wählerverzeichnis entsprechend richtig zu stellen.
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 §60 Durchführung der Wahl
(1) Zur Durchführung der Wahlen hat der Kommandant dem 

Wahlvorsitzenden alle notwendigen Unterstützungen zu 
leisten.

(2) An der Wahlversammlung dürfen, außer dem Wahlvor-
sitzenden und Funktionären des NÖ Landesfeuerwehr-
verbandes, nur die Wahlberechtigten und bei der Wahl in 
der Feuerwehr die Mitglieder der Feuerwehrjugend teil-
nehmen. In der Einladung zur Wahlversammlung ist auf 
die Bestimmung des § 65 Abs. 5 NÖ FG 2015 besonders 
hinzuweisen.

(3) Bis vor Beginn der Wahl sind von Wahlberechtigten, ge-
trennt für jeden zu Wählenden, Wahlvorschläge schrift-
lich beim Wahlvorsitzenden einzubringen. Der Wahl-
vorsitzende hat die Voraussetzungen für das passive 
Wahlrecht der Vorgeschlagenen zu überprüfen. Diese 
sind vom Wahlvorsitzenden schriftlich festzuhalten und 
im Wahlmeldeblatt (Niederschrift) zu bestätigen. Sollten 
die Voraussetzungen für einen Vorgeschlagenen nicht 
vorliegen, ist dies im Wahlprotokoll zu vermerken und 
der Vorschlag ungültig.

(4) Der Vorsitzende eröffnet die Wahlversammlung und stellt 
die Beschlussfähigkeit gemäß § 65 Abs. 5 NÖ FG 2015 fest. 
Anschließend gibt der Vorsitzende die Wahlvorschläge 
und das Ergebnis der Überprüfung des passiven Wahl-
rechts der Vorgeschlagenen bekannt.

(5) Die Wahlen des Kommandanten und des Kommandant-
stellvertreters sind getrennt vorzunehmen.

(6) Nach Bekanntgabe der Wahlvorschläge sind die Vorge-
schlagenen zu befragen, ob sie zur Wahl antreten. Ist dies 
der Fall, können sie sich dazu äußern.

(7) Falls eine Diskussion über die zur Wahl Vorgeschlagenen 
gewünscht wird, ist diese in Abwesenheit aller Vorge-
schlagenen durchzuführen. Nach Abschluss der Diskus-
sion wird in Anwesenheit der Vorgeschlagenen gewählt.

(8) Der Wahlvorsitzende hat sich zu überzeugen, dass die 
Wahlurne leer ist.

(9) Der Vorsitzende der Wahlleitung übergibt am Beginn der 
Wahl das Wählerverzeichnis, die Wahlkuverts und die 
Stimmzettel an die Mitglieder der Wahlleitung (Aufga-
benverteilung).

(10) Sodann ruft ein Mitglied der Wahlleitung anhand des 
Wählerverzeichnisses die Wahlberechtigten zur Abstim-
mung einzeln auf. Zuerst geben wahlberechtigte Mitglie-
der der Wahlleitung die Stimme ab.

(11) Danach geben die Wahlberechtigten die Stimme ab. Dazu 
tritt der Wahlberechtigte vor die Wahlleitung, nennt den 
Namen seiner Feuerwehr, seinen Namen, und erhält die 
für die Wahl notwendigen Unterlagen (Stimmzettel, Ku-
vert).

(12) Nach Abschluss der Stimmenabgabe ist die Wahlurne 
durchzuschütteln, dann vom Wahlvorsitzenden zu ent-
leeren und es werden die abgegebenen Kuverts gezählt 
und deren Anzahl im Wahlmeldeblatt als abgegebene 
Stimmen festgehalten.

(13) Die Wahlleitung hat die Gültigkeit der Stimmzettel zu 
prüfen.

 Gültige und ungültige Stimmen:
1) Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihm 

eindeutig zu erkennen ist, welcher Wahlwerber ge-
wählt wurde.

2) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn
a. er einen Namen aufweist, welcher nicht auf einem 

schriftlichen Wahlvorschlag aufscheint,
b. er mehrere Namen aufweist, auch wenn sie 

schriftlichen Wahlvorschlägen entsprechen.
3) Leere Kuverts zählen als ungültige Stimmzettel.

(14) Der Wahlvorsitzende stellt nach jedem Wahlgang fest:
a) die Gesamtsumme der abgegebenen Stimmen,
b) die Gesamtsumme der ungültigen Stimmen,
c) die Gesamtsumme der gültigen Stimmen,
d) die Anzahl der auf jeden Wahlvorschlag entfallenden 

Stimmen.
(15) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen auf sich vereint. Ergibt sich keine er-
forderliche Mehrheit, ist eine Stichwahl vorzunehmen. (§ 
65 Abs. 6 NÖ FG 2015). Sodann hat der Wahlvorsitzende 
den Gewählten zu fragen, ob er die Wahl annimmt. Ist der 
Wahlvorsitzende selbst der Gewählte, so stellt das älteste 
Mitglied der Wahlleitung diese Frage an den Gewählten. 
Nimmt der Gewählte die Wahl nicht an, ist der Wahlvor-
gang zu wiederholen. Nach Annahme der Wahl und seiner 
Angelobung übernimmt der Gewählte die Funktion.

 Die Zustimmung des Gewählten kann bei dessen Abwe-
senheit auch in anderer Form eingeholt werden. Die Ange-
lobung hat dann zu einem späteren Zeitpunkt zu erfolgen.

(16) Der Bürgermeister hat die Angelobung des gewählten 
Feuerwehrkommandanten und Feuerwehrkomman-
dantstellvertreters vorzunehmen.

(17) Die Angelobung des Landesfeuerwehrkommandanten 
und Landesfeuerwehrkommandantenstellvertreters er-
folgt durch das zuständige Mitglied der Landesregierung

(18) Die Angelobung der Bezirks- und Abschnittsfeuerwehr-
kommandanten, deren Stellvertreter und der Unterab-
schnittsfeuerwehrkommandanten erfolgt durch den 
jeweils vorgesetzten Funktionär des NÖ Landesfeuer-
wehrverbandes.

(19) Die Gelöbnisformel lautet:
 „Ich gelobe, dass ich die Aufgaben, die mir aufgrund des 

NÖ Feuerwehrgesetzes übertragen wurden, gewissenhaft 
und unparteiisch erfüllen werde, ebenso werde ich die 
einschlägigen Bundes- und Landesgesetze und die auf 
ihnen beruhenden Verordnungen und Weisungen beach-
ten.“

(20) Die Wahl eines zweiten Feuerwehrkommandantstellver-
treters kann erst nach Erfüllung der Voraussetzungen ge-
mäß § 70 Abs. 4 NÖ FG 2015 erfolgen.

 §61 Niederschrift der Wahl (Wahlmeldeblatt)
(1) Die Wahlleitung muss nach Abschluss jeder Wahlhand-

lung den Wahlvorgang in einer Niederschrift festhalten. 
Wählerverzeichnis, Stimmzettel und schriftliche Wahlvor-
schläge sind zumindest bis nach Ende der Einspruchsfrist 
gesichert aufzubewahren.

 Die Niederschrift muss enthalten:
- die Namen der Mitglieder der Wahlleitung,
- die Zeitangabe des Beginns und des Endes der Wahl-

handlung,
- Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis,
- die Anzahl der Wahlberechtigten,
- die Zahl der erschienenen Wähler,
- die Wahlvorschläge,
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- die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen und die 
auf die Wahlvorschläge entfallenen Stimmen,

- Angaben zur Person des Gewählten.
(2) Niederschrift und Wahlmeldeblatt sind umgehend im 

Wege der elektronischen Datenverarbeitung im Dienst-
wege dem NÖ Landesfeuerwehrverband zu übermitteln.

6. Hauptstück
Disziplinarordnung

 §62 Disziplinarvergehen
(1) Ein Feuerwehrmitglied, das schuldhaft gegen Dienstvor-

schriften und Befehle verstößt oder durch sein Verhalten 
im Dienst oder außerhalb des Dienstes die Interessen und 
das Ansehen des Feuerwehrwesens beschädigt, begeht ein 
Disziplinarvergehen. Gegen dieses Mitglied kann als Be-
schuldigten ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden.

(2) Hat ein Feuerwehrmitglied erstmalig eine Dienstpflicht-
verletzung begangen, die keine oder nur unbedeutende 
Folgen nach sich gezogen hat, ist das Mitglied zu belehren 
und notwendigenfalls zu ermahnen.

 §63 Disziplinarstrafen
(1) Disziplinarstrafen sind

1. der schriftliche Verweis,
2. die Sperre für Verleihung von Auszeichnungen (für ei-

nen bestimmten Zeitraum),
3. die Sperre von der Teilnahme an Leistungsbewerben 

(für einen bestimmten Zeitraum),
4. die Abberufung aus der Dienstverwendung, 
5. die Aberkennung des Dienstgrades,
6. der Ausschluss aus der Feuerwehr.

(2) Wird als Disziplianrstrafe der Ausschluss aus der Feuer-
wehr erlassen, ist auch der Zeitraum (jedoch höchstens 5 
Jahre) festzulegen, ab wann ein Wiedereintritt in eine Feu-
erwehr möglich ist.

 §64 Zusammentreffen von Disziplinarvergehen
(1) Hat ein Beschuldigter durch eine Tat oder durch mehrere 

selbstständige Taten mehrere Disziplinarvergehen began-
gen und wird über diese Disziplinarvergehen gleichzeitig 
erkannt, so ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach dem 
schwerstwiegenden Disziplinarvergehen zu bemessen ist. 
Die weiteren Disziplinarvergehen sind als Erschwerungs-
gründe zu werten.

(2) Sind an einem Disziplinarvergehen mehrere Mitglieder 
der Feuerwehr beteiligt, so ist das Disziplinarverfahren 
für alle Beteiligten gemeinsam durchzuführen, sofern die 
getrennte Führung der Disziplinarverfahren nicht aus an-
deren Gründen geboten ist.

 §65 Verjährung
(1) Die Verfolgung eines Feuerwehrmitgliedes wegen eines 

Disziplinarvergehens ist unzulässig, wenn innerhalb von 
6 Monaten ab Kenntnis vom Vergehen und von der Person 
des Disziplinarbeschuldigten vom Feuerwehrkomman-
danten oder vom Disziplinaranwalt keine Verfolgungs-
handlung (Ladung, Vernehmung, Ersuchen um Verneh-
mung, Ersuchen um Ausforschung und dergleichen) 
vorgenommen wurde.

(2) Sind 3 Jahre seit der Beendigung des Disziplinarverge-
hens vergangen, dürfen Disziplinarvergehen nicht mehr 
bestraft werden.

(3) Falls gegen das Feuerwehrmitglied ein gerichtliches 
Strafverfahren oder ein Verwaltungsstrafverfahren ge-
führt wird, beginnen die Fristen gemäß Abs. 1 und Abs. 
2 erst mit Rechtskraft der Verurteilung oder der Einstel-
lung des gerichtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen 
Verfahrens.

(4) Scheidet ein Feuerwehrmitglied während der Verjäh-
rungsfristen aus der Feuerwehr aus, wird die Verjährung 
solange gehemmt, bis ein Wiedereintritt in eine NÖ Feu-
erwehr erfolgt.

 §66 Disziplinaranwalt
(1) Der Disziplinaranwalt hat alle ihm aufgrund einer Dis-

ziplinaranzeige, nach Abtretung durch den zuständigen 
Feuerwehrkommandanten oder nach Weiterleitung 
durch die Disziplinarkommission, zur Kenntnis ge-
brachten Verstöße gegen Feuerwehrvorschriften und 
gröbliche Verletzungen des Ansehens der Feuerwehr zu 
verfolgen und bei der Disziplinarkommission Anträge 
auf Bestrafung, Abmahnung des Feuerwehrmitgliedes 
oder Einstellung des Verfahrens zu stellen.

(2) Der Disziplinaranwalt und ein Stellvertreter werden 
vom Landesfeuerwehrkommandanten für die Dauer der 
laufenden Funktionsperiode ernannt.

Der Disziplinaranwalt ist in seiner Tätigkeit an Weisungen 
des Landesfeuerwehrkommandanten gebunden, muss 
Mitglied einer NÖ Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr 
oder Betriebsfeuerwehr) und rechtskundig sein.

(3) Der Disziplinaranwalt hat das unbeschränkte Recht 
der Akteneinsicht in die Disziplinarakten und die ange-
schlossenen Akten in jedem Stadium des Verfahrens. Er 
kann an den Beschuldigten, die Zeugen und an sonstige 
vernommene Personen Fragen stellen und an jedem Au-
genschein teilnehmen.

(4) Der Disziplinaranwalt hat seine Aufgaben so rasch wie 
möglich auszuführen.

(5) Der zuständige Feuerwehrkommandant ist über die 
Einleitung, über die Einstellung und das Ergebnis des 
Disziplinarverfahrens schriftlich zu informieren.

 §67 Disziplinarorgane
(1) Disziplinarorgane sind:

a) der Feuerwehrkommandant,
b) die Disziplinarkommission beim Landesfeuerwehr-

kommando
(2) Der Feuerwehrkommandant ist zuständig für die Sus-

pendierung und Erlassung eines Disziplinarerkennt-
nisses gegen Feuerwehrmitglieder seiner Feuerwehr, 
ausgenommen Funktionäre dieser Feuerwehr, Feuer-
wehrfunktionäre gemäß § 52 Abs. 2 NÖ FG 2015, sowie 
Feuerwehrmitglieder, denen ein Dienstgrad vom Lan-
desfeuerwehrkommandanten verliehen wurde. 

 Er übt seine Disziplinargewalt im Rahmen seiner Anord-
nungsbefugnis aus. Die §§ 70, 71 und 72 NÖ Feuerwehr-
ordnung sind nicht anzuwenden. 

 Der Feuerwehrkommandant kann ein Disziplinarver-
fahren in jedem Stadium des Verfahrens an die Diszipli-
narkommission abtreten. 
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 Im Fall der Beiziehung eines Verteidigers vor der Erlas-
sung eines Disziplinarerkenntnisses hat er jedenfalls das 
Verfahren an die Disziplinarkommission abzutreten.

(3) Die Disziplinarkommission ist zuständig für die Suspen-
dierung und Erlassung eines Disziplinarerkenntnisses 
gegen Feuerwehrmitglieder, für welche nicht der Feuer-
wehrkommandant zuständig ist und für Verfahren, die 
vom Feuerwehrkommandanten gemäß Abs. 2 abgetre-
ten wurden.

 Sie ist beim Landesfeuerwehrkommando eingerichtet 
und besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter 
und sechs weiteren Mitgliedern. Die Disziplinarkom-
mission wird vom Landesfeuerwehrkommandanten für 
die Dauer der laufenden Funktionsperiode ernannt.

(4) Die Disziplinarkommission entscheidet in Senaten. Ein 
Senat besteht aus dem Vorsitzenden oder seinem Stell-
vertreter und zwei weiteren Mitgliedern. Der Diszipli-
narkommission ist ein geeigneter Schriftführer beizu-
stellen.

(5) Die Zusammensetzung des Senates für jedes einzelne 
Verfahren wird vom Vorsitzenden bestimmt.

(6) Alle Mitglieder der Disziplinarkommission müssen Mit-
glieder einer NÖ Feuerwehr sein (Freiwillige Feuerwehr 
oder Betriebsfeuerwehr). Die Vorsitzenden und ihre 
Stellvertreter müssen rechtskundige Personen sein.

(7) Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind in Aus-
übung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden.

(8) Die Disziplinarkommission wird über Antrag des Diszi-
plinaranwalts tätig und durch ihren Vorsitzenden einbe-
rufen.

(9) Die Disziplinarkommission hat mit Stimmenmehrheit 
zu entscheiden. Die Disziplinarstrafe des dauernden 
Ausschlusses kann nur einstimmig verhängt werden. 
Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Vorsitzende 
hat seine Stimme zuletzt abzugeben.

(10) Die Mitglieder der Disziplinarkommission, der Diszi-
plinaranwalt sowie alle übrigen Funktionäre und Feu-
erwehrmitglieder sind verpflichtet, über die ihnen in 
Ausübung ihrer Funktion zur Kenntnis gelangten Tatsa-
chen eines Disziplinarverfahrens Stillschweigen zu be-
wahren, sofern nicht das Interesse der NÖ Feuerwehr an 
der Offenlegung dieser Tatsachen das private Interesse 
an Geheimhaltung überwiegt.

 §68 Verteidiger
(1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch 

einen Rechtsanwalt, einen Verteidiger in Strafsachen 
oder ein Feuerwehrmitglied verteidigen lassen. Der 
Verteidiger hat seine Funktion durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen. Mitglieder der Feuerwehr, die 
dienstlich mit dem den Gegenstand des Disziplinarver-
fahrens bildenden Tatbestand befasst waren, können 
nicht als Verteidiger fungieren.

(2) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigenschaft be-
kannt gewordenen Tatsachen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

(3) Der Verteidiger und der Beschuldigte haben das Recht 
auf Akteneinsicht. Sie können die Ladung von Zeugen 
und Sachverständigen sowie die Herbeischaffung sons-
tiger Beweismittel für die mündliche Verhandlung bean-
tragen.

 §69 Zustellungen an den Beschuldigten
Zustellungen an den Beschuldigten haben zu eigenen Han-
den zu erfolgen. Hat der Beschuldigte einen Verteidiger ge-
mäß § 68 namhaft gemacht, haben Zustellungen zu dessen 
Handen zu erfolgen.

 §70 Einstellung des Disziplinarverfahrens vor Durchführung  
  einer Verhandlung

(1) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat nach Ein-
langen der Anträge des Disziplinaranwalts einen Senat zur 
Entscheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinar-
verfahren durchzuführen ist.

(2) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, 
wenn sich herausstellt, dass
1) der Beschuldigte das ihm angelastete Disziplinarver-

gehen nicht begangen hat oder
2) das ihm zur Last gelegte Vergehen nicht erwiesen wer-

den kann oder
3) das ihm zur Last gelegte Vergehen kein Disziplinarver-

gehen darstellt oder
4) Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit oder die Ver-

folgung ausschließen, oder die Voraussetzungen des 
Abs. 3 gegeben sind.

(3) Die Disziplinarkommission kann aufgrund einer internen 
Beratung von der Durchführung eines Disziplinarverfah-
rens absehen, wenn 
1) das Verschulden des Angezeigten gering ist,
2) bedeutende Folgen aus der Tat nicht entstanden sind 

und
3) anzunehmen ist, dass die Verhängung einer Diszipli-

narstrafe nicht erforderlich ist, um das angezeigte Mit-
glied oder andere Feuerwehrmitglieder von der Bege-
hung weiterer Disziplinarvergehen abzuhalten, oder 
wenn diese Zwecke bereits durch eine rechtskräftige 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verurtei-
lung erreicht sind.

 §71 Verhandlung
(1) In allen übrigen Fällen ist die mündliche Verhandlung an-

zuberaumen (Verhandlungsbeschluss) und zu dieser die 
Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeugen und 
sonstigen Personen zu laden. Die mündliche Verhandlung 
ist so anzuberaumen, dass zwischen ihr und der Zustel-
lung des Beschlusses ein Zeitraum von mind. 4 Wochen 
liegt. In der Ladung ist dem Beschuldigten das Vergehen, 
das ihm zur Last gelegt wird, kurz und deutlich zu bezeich-
nen und die Zusammensetzung der Disziplinarkommissi-
on bekannt zu geben.

 Schließlich ist der Beschuldigte in der Ladung aufzufor-
dern, die seiner Verteidigung dienlichen Beweismittel mit-
zubringen oder so rechtzeitig bekannt zu geben, dass sie 
zur Verhandlung noch herbeigeschafft werden können.

 Ist der Beschuldigte trotz ausgewiesener Ladung ohne trif-
tigen Grund zur Verhandlung nicht erschienen, kann der 
Vorsitzende anordnen, dass in Abwesenheit des Beschul-
digten verhandelt wird. Wegen begründeter Verhinderung 
des Beschuldigten ist auf angemessene Zeit zu vertagen.

(2) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Der Be-
schuldigte kann ein Feuerwehrmitglied als Vertrauensper-
son beiziehen. Beratungen und Abstimmungen der Diszi-
plinarkommission sind vertraulich.
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(3) Den Gang der Verhandlung bestimmt der Vorsitzende. 
Die Parteien haben das Recht, Beweisanträge zu stellen. 
Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende. Der Vor-
sitzende, die übrigen Mitglieder der Disziplinarkommis-
sion, der Disziplinaranwalt, der Beschuldigte sowie sein 
Verteidiger sind berechtigt, an jede zu vernehmende Per-
son Fragen zu stellen.

(4) Nach Aufnahme der vom Vorsitzenden zugelassenen 
Beweise ist das Beweisverfahren zu schließen und dem 
Disziplinaranwalt das Wort zu erteilen, sodann dem Be-
schuldigten und seinem Verteidiger.

(5) Danach zieht sich die Disziplinarkommission zur ver-
traulichen Beratung zurück. Unmittelbar nach dem Be-
schluss der Disziplinarkommission ist das Erkenntnis 
samt den wesentlichen Gründen mündlich zu verkün-
den und dem Beschuldigten Rechtsmittelbelehrung zu 
erteilen.

(6) Über den Gang der mündlichen Verhandlung und das 
verkündete Erkenntnis ist ein vom Vorsitzenden und 
vom Schriftführer zu unterfertigendes Verhandlungspro-
tokoll aufzunehmen. Die Aufnahme auf Schallträger ist 
zulässig, wenn dagegen kein Einwand erhoben wird. Die 
Übertragung in Vollschrift hat spätestens binnen zwei 
Wochen zu erfolgen. Der Schallträger ist mindestens 1 
Monat ab Übertragung aufzubewahren.

 Einwendungen wegen Unvollständigkeit oder Unrichtig-
keit des Verhandlungsprotokolls sind binnen fünf Tagen 
ab Zustellung beim Vorsitzenden anzubringen. Wenn 
den Einwendungen nicht Rechnung getragen wird, sind 
diese dem Verhandlungsprotokoll als Nachtrag anzu-
schließen.

(7) Über die Beratungen der Disziplinarkommission ist ein 
Beratungsprotokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzen-
den und vom Schriftführer zu unterfertigen ist.

 §72 Vertagung und Unterbrechung
(1) Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer 

Gründe, insbesondere um den Ausgang eines gerichtli-
chen oder verwaltungsbehördlichen Verfahrens abzu-
warten oder bei Ausscheiden des Beschuldigten aus der 
Feuerwehr, das Disziplinarverfahren zu unterbrechen 
oder die mündliche Verhandlung zu vertagen.

(2) Bei Wiederaufnahme einer vertagten Verhandlung hat 
der Vorsitzende deren wesentliche Ergebnisse nach dem 
Protokoll und den sonst zu berücksichtigenden Akten 
mündlich vorzutragen. Die Verhandlung ist jedoch zu 
wiederholen, wenn sich die Zusammensetzung der Dis-
ziplinarkommission geändert hat oder seit der Vertagung 
mehr als drei Monate verstrichen sind.

 §73 Disziplinarerkenntnis
(1) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder 

Einstellung des Verfahrens zu lauten. Im Falle des Schuld-
spruchs ist die Strafe festzusetzen.

(2) Das Disziplinarerkenntnis ist schriftlich auszufertigen 
und dem Beschuldigten und dem Disziplinaranwalt zu-
zustellen. Es hat die Rechtsmittelbelehrung zu enthal-
ten, dass Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht 
erhoben werden kann.

(3) Bei Verhängung einer Disziplinarstrafe, die auf Abberu-
fung aus der Dienstverwendung oder Aberkennung des 

Dienstgrades lautet, sind Statuten und Organisations-
vorschriften betroffener dritter Personen zu beachten 
(Österreichischer Bundesfeuerwehrverband). Gegebe-
nenfalls ist im Erkenntnis nur festzustellen, dass ein dis-
ziplinäres Vergehen vorliegt und darüber die betroffene 
dritte Person zu verständigen.

§74 Beschwerde
(1) Gegen ein Erkenntnis des Feuerwehrkommandanten 

oder der Disziplinarkommission ist Beschwerde an das 
Landesverwaltungsgericht möglich.

(2) Einer Beschwerde kommt keine aufschiebende Wirkung 
zu.

 §75 Suspendierung
Nach Einleitung eines Disziplinarverfahrens kann das zu-
ständige Disziplinarorgan die Suspendierung des Beschul-
digten verfügen, wenn dies mit Rücksicht auf die Natur oder 
Schwere der ihm zur Last gelegten Pflichtverletzung im 
dienstlichen Interesse liegt oder zur Wahrung des Ansehens 
der Feuerwehr erforderlich erscheint.
Im Fall der Verhängung der Untersuchungshaft über den 
Beschuldigten ist die Suspendierung jedenfalls zu verfügen.
Die Suspendierung ist unverzüglich aufzuheben, wenn die 
Umstände, die für die Suspendierung maßgebend gewesen 
sind, wegfallen.
Die Suspendierung endet spätestens mit dem Abschluss 
des Disziplinarverfahrens.

 §76 Ausfertigung
(1) Alle Erkenntnisse der Disziplinarorgane, auch Einstel-

lungen und das Absehen von der Durchführung eines 
Disziplinarverfahrens, sind schriftlich auszufertigen und 
dem Beschuldigten und dem Disziplinaranwalt zuzustel-
len.

(2) Eine weitere Ausfertigung dieser Erkenntnisse ist dem 
Feuerwehrkommandanten jener Feuerwehr zuzustellen, 
deren Mitglied der Beschuldigte ist.

(3) Das jeweilige Disziplinarorgan hat nach der das Verfah-
ren abschließenden Entscheidung den Vollzug der Diszi-
plinarstrafe zu veranlassen.

7. Hauptstück
Schlussbestimmungen

 §77 Geschlechtsspezifische Bezeichnungen
Soweit in dieser NÖ Feuerwehrordnung personenbezogene 
Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, be-
ziehen sie sich auf Frauen in gleicher Weise.

 §78 Übergangs- und Schlussbestimmungen
Die Dienst-, Geschäfts- und Wahlordnung (NÖ Feuerwehr-
ordnung) tritt am 1. Jänner 2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Dienst-, Geschäfts- und 
Wahlordnung (NÖ Feuerwehrordnung) vom 1. Jänner 2016 
außer Kraft.
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